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Verschärfung der vGA-Rechtspreelrung

Bei der Beurteilung der Angemessenheit einer

Gewinntantieme istvon der Höhe derangemes-

senen Jahresgesamtbezüge auszugehen, die

die GmbH bei normaler Geschäftslage ihrem

Geschäftsführer zu zahlen in der Lage und

bereit ist. Die Jahresgesamtbezüge sind in ein

Festgehalt (in der Regel mtndestens 75 v.H.)

und in einem Tantiemeteil (in der Regel höch-

stens 25 v. H.) aufzuieilen. Der variable Tan-

tiemeieil isl in Relation zu dem erwarteten

Durchsch nittsgewin n auszud rücken.

Die Bundessteuerberaterkammer hat sich mit

einer Eingabe vom 23.8.1995 an den BMF für

eine Übergangsregelung eingesetzt.

(BFH, Urt.v. 5.10.1994 - I R 50/94)

Wiedereinsetzung / Frist-
Yersäumnis / Revisionseinlegung
beim BFH, statt beim FG

1. Wird die Revision entgegen $120 Abs.'1 Satz

I FGO nicht beim FG, sondern beirn BFH einge-

legt, ist die Revisionsfrist nicht gewahrt (stän-

dige Rechtsprechung).

2. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ent-

fäilt, da der Prozeßbevollmächtigte die Fristver-

säumnis verschuldet hat. Auf eine Mitverantuvor-

tung des BFH an der Fristversäumnis kann er

sich nicht berufen (Anschluß u.a. an BFH'

Beschlußv.9.1.1992 - tXR 23/90, BFH/NV1993,

s66).

3. Die - hilfsweise begehrte - Umdeutung der

zuvor mit Erfolg eingelegten Nichtzulassungs-

beschwerde in eine Revision ist nach ständiger

Rechtsprechung nicht möglich.
(BFH-Beschl.v. 13.7.1994 - Vlll R 23/94

- BFH/NV 1995,231)

Untercchrift / Klageschrift /
Wahrung der Schriftform,
s64 FGO

Für die Wahrung der Schriflform bei der Klage-

erhebung (S64 FGO) reicht es aus, wenn die er-

forderliche eigenhändige Untersch rift charakieri-

stische Merkmale au{weist, individuell gestaltet

ist und die ldentität des Unterzeichnenden aus-

reichend klarstellt. Es ist nicht erforderlich, daß

der Name voll ausgeschrieben und lesbar ist.

(BFH-Urt.v. 19. 4.1994 - Vl I I R 22/93

- BFH/NV 1995,222)

GmbH-Geschäft sf ührer I Hafi ung
für Beraterverschulden? i

Dem Geschäfisführer einer GmbH als Haftungs-

schuldner kann ein Verschulden des steuerli-

chen Beraters der GmbH beider Fertigung von

Steuererklärungen nicht zugerechnet werden.

Trifft ihn persönlich kein Auswahl- oder Über-

wachungsverschulden und hat er keinen Anlaß,

die inhaltliche Richtigkeit der von dem steuer-

lichen Beraler gefertigten Steuererklärung der

GmbH zu überprüfen, so haftet er nicht für

Steuerverkü rzu n gen, d ie auf feh lerhafte n Steue r-

erklärungen beruhen.
(BFH, Utt.v.30.8.1994 -Vll n rcl/92

- LEXinform 0126277)

Abhandenkommen der
Klageschrift/Frist/
Bedingte Klageerhebung

.1. Wird die Klageschrift fristgerecht in den

Hausbriefkasten des FA eingelegt, ist die Klage-

frist auch gewahrl, wenn der Schrifisatz später

abhanden kommt.

2. Soll das FA einen bei ihm angebrachten

Schriftsatz nur dann als Klage ansehen, wenn

es trotz der vorgelegten weiteren Unterlagen an

seiner Auffassung festhalten sollte, ist der

Schriftsatz als unzulässige bedingte Klage zu

beurteilen.
(BFH - Beschl.v. 1 B. 1. 1 994 - lX B 1 26/93

- BFH/NV 7994, 871)
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Fristenkalender per EDV

- Fristenkontrolle

- Ausdruck oder Fehlerprotokoll

- Anmerkung
(BGH, Beschl.v. 23.3.1995 - VIIZB 3/95)

Leitsätze:

Aus den Gründen:

2. Am 1.11.1994 hat die Klägerin mit folgender
Begründung Wiedereinsetzung gegen die Ver-

säumung der Berufungsbegründungsfrist in

den vorigen Stand beantragt:

lhr Prozeßbevollmächtigter habe die für die Ein-
tragung und Kontrolle der Fristen zuständige
Büroangestellte D. angewiesen, als Ablauf
der Frist zur Begründung der Berufung den
17.10.1994 in die EDV-Anlage neu einzugeben,
nachdem er festgestellt hatte, daß es sich bei
dem Rechtsstreit um keine Feriensache han-
dele und deshalb die zunächst auf den
15.8.1994 notierte Frist gegenstandslos sei. Die

Notierung der neuen Frist in der EDV-Anlage sei

unterblieben, weil Frau D. die erste Frist vom
15.8.1994 nicht im Computer gelöscht habe.
Der Computersei dahin programmiert, daß er in

derselben Sache keine weitere Fristnotierung
annehme, solange die vorherige Frist nicht

gelöscht sei. Statt dessen zeige er an: ,,Gleiche
Datensätze nicht erlaubti' Zugleich ertöne ein

Hupton. Diese Anzeige des Computers habe
Frau D. übersehen, bei der es sich um eine
geschulte und zuverlässige Bürokraft handele.
Regelmäßige Kontrollen hätten ergeben, daß
Frau D. die Fristeneingabe in den Computer seit
über dreiJahren sorgfältig und fehlerlos geführt

habe.

Das Berufungsgericht hat der Klägerin die Wie-
dereinsetzung mit der Begründung versagt, ihr
Prozeßbevollmächtigter habe keine ausrei-
chenden Kontrollvorkeh ru ngen dafür geschaf-

fen, daß fehlerhafte Dateneingaben in die EDV-

Anlage sofort erkannt würden. Der ProzeBbe-
vollmächtigte der Klägerin hätte durch entspre-
chende Organisation gewährleisten müssen,

daß die erfolgreiche Eingabe der Daten durch
einen sofortigen Ausdruck oder durch eine wei-
tere geschulte Mitarbeiterin überprüft werde.
Dagegen wendet sich die Klägerin mit ihrer

sofortigen Beschwerde.

lt.

Das Rechtsmittel ist zulässig, es hat jedoch kei-
nen Erfolg, Die Versäumung der Berufungs-
begründungsfrist beruht auf einem Organisa-
tionsverschulden des Prozeßbevollmächtigten

der Klägerin.

1. Die Fristenkontrolle im Wege der elektro-
nischen Datenverarbeitung erfordert im
Hinblick auf die spezifischen Fehlermög-
lichkeiten bei der Eingabe der Datensätze
spezielle Kontrollmaßnahmen, die gewähr-
leisten, daß eine fehlerhafte Eingabe recht-
zeitig erkannt wird. Die Kontrolle ist nur dann
ausreichend, wenn sie sicheren Aufschluß dar-
übergibt,ob die Eingabevon Fristen oderderen
Anderung von dem für die Fristenkontrolle vor-
gesehenen Programm ausgeführt worden ist.

Eine hinreichende Kontrolle wird nicht dadurch
gewährleistet, daß die Eingabe von Datensät-
zen durch eineweitere geschulte Kraft überprüft
wird; es muß vielmehr überprüft werden, ob die
eingegebenen Daten von dem Programm aus-
geführt worden sind. Eine derartige Kontrolle
kann etwa durch eine Ausgabe der eingege-
benen Einzelvorgänge über einen Drucker
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oder durch die Ausgabe eines Protokolls
über etwaige Fehlermeldungen erfolgen.

2. Derartige Kontrollen sieht die Organisation
des Prozeßbevollmächtigten der Klägerin nicht
vor. Die tägliche Datensicherung ist kein geeig-

netes Mittel, um festzustellen, welche Eingaben

von dem Programm nicht ausgeführt worden
si nd ; d ie Datensicheru ng erfaßt n u r Datensätze,

die von dem Programm ausgeführt wurden.

Anmerkung:
Der BGH-Beschluß ist in mehrfacher Hinsicht
von Bedeutung:

1. Neben dem EDV-Frislenkontrollbuch bedarf
es nicht eines manuell geführten Fristenkalen-

ders.

2. Jede Fristeneingabe muß durch einen Aus-
druck festgehalten und kontrollierbar sein;
zumindest muß durch Ausgabe eines Fehler-
protokolls festgehalten werden, welche Einga-

ben nicht erfaßt wurden.

Rechtsanwälte, Steu erberate r u nd Wi rtschafts-
prüfer sollten ihre Büroorganisation bei elektro-
nischer Frisienkontroiie an cier BGä-Entschei-
dung ausrichten.

- fehlerhafte Auskunft

-Verjährung S68 StBerG
(BGH, Urt.v.16.2.1995 - IXZR 15/94)

Leitsatz:

Tatbestand:

Die Klägerin, deren Geschäftsanteile u.a. von

der W.L. (im folgenden: WL) gehalten werden,
verlangt von der Beklaglen, die bis 1991 unter

anderer Firma als Steuerberatungsgesellschaft
tätig wat Schadenersalz, weil diese für den
Fehlschlag einer Umsatzsteueroption im Rah-
men ei nes Enruerbermodel ls verantwortl ich sei.

lm Jahr 1985 wollte die Klägerin 47 Eigentums-
wohnungen in K. durch die LT Finanz- und Wirt-
sch aftsberatu n gsgesel lschaft m bH (fortan : LT.)

veräußern. Diese bestand gegenüber der Klä-
gerin darauf, daß bei einer steuerbegünstigten
Vermarktung die Erwerber, die ihreWohnungen
der Klägerin als gewerbliche Zwischenmieterin
überlassen sollten, von dieser bei Nichtaner-
kennung der Umsatzsteueroption entschädigt
werden sollten; als Treuhänderin im Rahmen

des Erwerbermodells schlug die LT die
Beklagte vor. Am 15.7.1985 legte die Klägerin

ihrem Aufsichtsrat ein Schreiben der Beklagten

an die Klägerin von demselben Tage vor und

bat, dem Vorhaben zuzustimmen. Dieses

Schreiben wurde wie folgt eingeleitet:

,,Beurteilung der Risiken der Umsatzsteuerop-
tion für das Erwerbermodell,R.-R.K:

Sehr geehrter Herr Dr. E.,

Sie haben uns darum gebeten, zur Anerken-
nung des gewerblichen Zwischenmietverhält-
nisses und damit der Umsatzsteueroption beim

o.g. Erwerbermodell Stellung zu nehmen und

die wirtschaftlichen Risiken für den Fall einer
Nichtanerkennung aufzuzeigen. Dieser Bitte

kommen wir gerne nach.

Nach Ausführungen zur,,Gewinnmarge auf der
Ebene des gewerblichen Zwischenmieters"
u nd den wi rtschaft I ichen Risi ken bei ei ner Aber-
kennung der Umsatzsteueroption schloß das
Schreiben mit folgender,,Empfehlung":

Um der T als gewerblichem Zwischenmieter
von vornherein eine Rohgewinnmarge sicher-
zustellen, empfehlen win die Garantiemiete um

0,60-0,80 DM/qm/Monat zu reduzieren. Bei

entsprechend reduzierten Anfangsmieten und
g le i chzeiti ge r Verei n baru n g vo n Staffe I m ietve r-

trägen ist das Risiko der Nichtanerkennung des

Vertrauenssch aden

Leitsatz (d.Red.):
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Zwischenmietverhältnisses sehr gering. Wir
hoffen, sehr geehrter Herr Dr. E., daß Sie anhand
unserer Überlegungen in lhrer Entscheidungs-
findung unterstützt werden. Wir würden uns
sehr freuen, bei der Realisierung dieses Projek-
tes mit lhnen zusammenarbeiten zu dürfen.

,,ln Ergänzung" dieser Mitteilung schrieb die
Beklagte am17.71985 dem zuständigen Sach-
bearbeiter der W. L. für das Projekt der Klägerin
u.a. folgendes:

Die von derl gegenüber der LT bzw. deren Kun-
den geforderte Freistellungserklärung für den
Fall des Scheiterns der Umsatzsteuer-Option ist
für die Beurteilung des gewerblichen Zischen-
mietverhältnisses unschädlich. Eine Garantie-
erklärung dieser Art ist nicht anders zu beurtei-
len als eine verschärfte Prospekthaftung und
läßt hinsichtlich der Beurteilung des gewerb-
lichen Zwischenmietverhältnisses keinerlei
Überlegung zu. Ebenso hat diese Garantie-
erklärung keinerlei Auswirkungen auf die ein-
kommensteuerliche Anerkennung der Wer-
bungskosten.

Zusammenfassend möchten wir festhalten, daß
unter Berücksichtigung der von uns vorge-
schlagenen Mietreduzierung nach unserer Auf-
fassung und unseren Erfahrungen im Rahmen
der zahlreichen Betriebsprüfungen in unserem
Hause wir das Risiko der Nichtanerkennung
des gewerblichen Zwischenmietverhältnisses
nicht mehr sehen.

Wir hoffen, sehr geehrter Herr 8., daß wir lhre
letzten Bedenken in dieser Hinsicht ausräumen
konnten...

Nachdem der Aufsichtsrat dem Vorhaben der
Klägeri n zu gesti m mt hatte, tei lte d iese der LT am
23.7.1985 folgendes mit:

,,wir bestätigen lhnen wunschgemäß, daß auf
der Grundlage der bisherigen Konzeption eine
vorläufige USt.-Prüfung des o.a. Objekts bereits
erfolgt ist und mit positivem Ergebnis abge-
schlossen wurde, so daß insoweit die Voraus-
setzungen für die Anerkennung der USt.-Option
gegeben sind.

Sollte wider Erwarten die Anerkennung nicht
erfolgen, verpflichten wir uns, den lnvestoren
dadurch entstehende Schäden zu ersetzeni'

Die Eigentumswohnungen der Klägerin wur-
den in dem vorgesehenen Erwerbermodell
durch die LT veräußert; die Beklagte war Treu-
händerin der Erwerber.

Nach einer Außenprüfung im Juli/August 1990
erhielten die Erwerber Ende'199O/Anfang 1991

Bescheide des Finanzamtes, in denen die
Umsatzsteueroption nicht anerkannt wurde,
weil die Einschaltung der Klägerin als gewerb-
liche Zwischenmieterin ein Gestaltungsmiß-
brauch gemäß S42 AO sei. Daraufhin verlang-
ten die Erwerber von der Klägerin einen Scha-
denausgleich, den diese nach ihrer Behaup-
tung bisher in Höhe von etwa 1,3 Mio. DM ge-
leistet hat. Diesen Schaden solldie Beklagte ihr
ersetzen.

Das Landgericht hat durch Teilurteil der Zah-
lungsklage gegen die Beklagte in Höhe von
85.889,10 DM nebst Zinsen stattgegeben, den
Klageanspruch auf Freistellung von Ersatzan-
sprüchen bestimmter Enverber abgewiesen
,,mit Ausnahme des Freistellungsbegehrend ...
des Dr. S. in Höhe von 27.846 DM" und den
Antrag auf Feststellung einer Schadenersatz-
pflicht der Beklagten wegen der Nichtanerken-
nung der Umsatzsteueroption abgewiesen. Mit
ihrer Berufung hat die Klägerin Ersatz weiterer
Zahlungen an die Erwerber in Höhe von
1.352.386,24 DM, Freistel I u n g vo n ei n e m Ersatz-
anspruch des Enruerbers Sch. in Höhe von
24.194,86 DM, Feststel I u n g ei ner Ersatzpf I icht
der Beklagten bezüglich der Steuernachteile
fünf weiterer Enrverber und Ersatz von Anwalts-
und Steuerberaterkosten in Höhe von 590.789
DM begehrt. Das Oberlandesgericht hat durch
Teil- und Grundurteil ausgesprochen, daß die
Klage dem Grunde nach gerechtfertigt ist;

außerdem hat das Oberlandesgericht die Beru-
fung der Beklagten gegen das Teilurteil des
Landgerichts zurückgewiesen. Mit ihrer Revi-
sion verfolgt die Beklagte weiter ihren Antrg, die
Klage abzuweisen.

Aus den Gründen:

Die Revision führt zur Aufhebung des Beru-
fungsurteils und Zurückverweisung der Sache.
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1. a) Die Revision rügt mit Recht, daß das

Grundurteil nicht ergehen durfte, weil das Beru-

fungsgericht nicht rechtsfehlerfrei festgestellt

hat, daß die bezifferten Klageforderungen mit

hoher Wahrscheinlichkeit in irgendeiner Höhe

bestehen (vgl. BGHZ 111, 125, 133). Dalür genü-

gen nicht die Ausführungen des Berufungsge-
richts, die Klägerin habe Vermögensschäden
erl itten, wei I sie aufg ru nd ei ner feh lerhaften Aus-

kunft der Beklagten die Garantie zugunsten der

Wohnungserwerber abgegeben habe, aus der

die Klägerin in Anspruch genommen werde, Da-

ran ändert-entgegen derAnsicht der Revisions-

enruiderung - die rechtskräftige Verurteilung der

Klägerin zur Schadloshaltung der Erwerber S.

schon deswegen nichts, weil dieser Umstand

einen Klageanspruch betrifft, dessen Beschei-

dung sich das Landgericht vorbehalten hat.

Wegen einer Falschauskunft haftet die
beklagte Steuerberatungsgesellschaft, die
die Anerkennung der Umsatzsteueroption
nicht garantiert hat (vgl. dazu BGHZ116,209,

214),derKlägerin - nur-für den Nachteil, der
ihr durch das Vertrauen auf die Richtigkeit
und Vollständigkeit der Auskunft entstan-
den ist. Die Beklagte hat die Klägerin so zu stel-

len, wie diese bei pflichtgemäßem Verhalten

stünde (S 249 BG B ; vgl. BG H, Urt.v. 7. 5. 1991 - lX
ZR 188/90, WM 1991, 1303, 1305 : Gl 91, 223).

Entgegen der Ansicht der Revisionserwiderung

trägt insoweit nicht die Beklagte, sondern die

Klägerin die Darlegungs- und Beweislast, die
gemäß 5287 ZPO und durch den Anschein-

sbeweis erleichtert sein kann (BGHZ 123, 311,

313 ff; BGH, Urt.v.9.6.1994 - IXZR 125/93, ZIP

1994, 1 555, I 558 f : G I 95, 21, z.V.b. i n BG HZ 1 26,

217).

Die Revision macht zutreffend geltend, die Klä-

gerin habe bisher nicht schlüssig dargelegt,

daß sie durch ihr Vertrauen auf die Richtigkeit

und Vollständigkeit derAuskunft einen Schaden

erlitten habe, der bei pflichtgemäßem Verhalten

der Beklagten nicht eingetreten wäre. Nach

ihrem Vorbringen hätte die Klägerin, wenn die

Beklagte sie vertragsgerecht darauf hingewie-

sen hätte, daß die Anerkennung der Umsatz-

steueroption unsicher sei, nicht den Enruerbern

garantiert, sie für den Fall der Nichtanerken-
nung schadlos zu stellen. Zwar hätte die Kläge-

rin dann nicht die eingeklagten Verluste infolge
ihrer lnanspruchnahme aus der Garantie
gehabt. Nach dem bisherigen Sach- und
Streitstand ist aber nicht auszuschließen,
daß der Klägerin bei ordnungsmäßigerAus-
kunft der Beklagten ein gleicherVermögens-
nachteil aus der Venrvertung der Wohnungen

entstanden wäre. Dazu hat die Klägerin vorge-

tragen, sie hätte dann ihr Objekt nicht im Rah-

mein eines Enruerbermodells mit Umsatzsteuer-

option verwertet, sondern die Wohnungen an

Eigennutzer oder Kapitalanleger ohne zusätz-

liche Steuervorteile veräußern oder das Enruer-

bermodell ändern können, etwa durch Nach-

verhandlung der den Erwerbern zugesagten
Mieten oder einen Hinweis auf die Unsicherheit

der Umsatzsteueroption. Die wirtschaftlichen
Folgen aus einer solchen Verwertung ihres

Objekts hat die Klägerin jedoch nicht substan-
tiiert dargelegt, so daß nicht nachvollzogen wer-

den kann, ob sie dann - im Vergleich zu dem tat-

sächlich erzielten Erlös abzüglich der Aufwen-

dungen zur Entschädigung der Enruerber

wegen des ausgefallenen Vorsteuerabzugs -
keinen oder einen geringeren Vermögensver-

lust erlitten hätte.

Daran ändert - entgegen der Ansicht der Revi-

sionserwiderung - nichts, daß die Klägerin

Bezug genommen hat auf ihr Schreiben an

den Generalbevollmächtigten der WL. vom

28.6,1985; der darin errechnete ,,Mehrerlös von

DM 361.000'ider bei einerVerwertung durch die

LT. erwartet wurde, war u.a. davon abhängig,
daß die Erwerber bei Nichtanerkennung der

Umsatzsteueroption entschäd igt wurden. Nach

dem Vorbringen der Beklagten, das mangels

anderer tatrichterl icher Feststel I u n gen i m Revi-

sionsverfahren zugrunde zu legen ist, hätte eine
Veräußerung der Wohnungen ohne Steuervor-

teile unannehmbare Nachteile verursacht, weil

die hohen Preise nur im Erwerbermodell -
wegen des Auslaufens der Umsatzsteueroption
bis zum Ende des Jahres 1985 - hätten erzielt

werden kön nen ; Anderungen des Erwerbermo-
dells durch ein Nachverhandeln der den Erwer'

bern zugesagten Mieten hätten zur Unverkäuf-

lichkeit des Objekts geführt.
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Da die Klägerin auf die unschlüssige Darlegung
eines Vertrauensschadens hätte hingewiesen
werden müssen fSS 739, 278 Abs. 3 ZPO), islihr
noch Gelegenheit zu geben, ihren Vortrag zu
ergänzen.

b) Es kann dahinstehen, ob das Berufungs-
urteil, soweit das unbezifferte Feststellungs-
begehren dem Grunde nach für gerechtfertigt
erklärt wurde, obwoh I dieses ei nem Grundurteil
unzugänglich ist (BGH, Urt.v.9.6.1994 - IXZR
125/93 a.a.O.1556 m.w.N.), gemäß der Ansicht
der Revisionserwiderung dahin ausgelegt wer-
den kann, daß dem Feststellungsantrag durch
Teilendurteil (S307 Abs. 1 ZPO) slallgegeben
wurde. Auch ein solches Urteil hätte keine trag-
fähige Grundlage, da ein Schaden der Klägerin
bisher nicht rechtsfehlerfrei festgestellt ist.

2. Die Revision beanstandetweiterhin zu Recht,
daß im angefochtenen Urteil die Berufung der
Beklagten gegen das Teilurteil des Landge-
richts zu rückgewiesen wu rde.

Bei der Verurteilung der Beklagten, an die
Klägerin 85,889,10 DM nebst Zinsen zu zahlen,
ist das Landgericht ausgegangen von dem
Vorbringen der Klägerin, sie habe an fünf
Wohnungserwerber im Wege einer vergleichs-
weisen Abgeltung von Ansprüchen wegen des
Ausfalls des Vorsteuerabzugs insgesamt
85.889,10 DM gezahlt; die einzelnen Vergleichs-
beträge hätten in der Regel der Hälfte des
Erwerberschadens entsprochen. Das Beru-
fungsgericht hat ausgeführt, die Berufung der
Beklagten sei sachlich nicht gerechtfertigt, und
hat dazu auf seine übrigen Erwägungen ver-
wiesen.

Es kann dahinstehen, ob,wie die Revision meint,
eine Begründung im Sinne des 9551 Nr.7 ZPO
fehlt. Erkennbar ist, welche rechtlichen Erwä-
gungen zum Rechtsgrund des Klageanspruchs
maßgebend waren. Das Berufungsgericht hat
ausgeführt, die Klage sei dem Grunde nach
gerechtferti gt, wei I d ie Klägeri n ei nen Schaden-
ersatzanspruch gegen die Beklagte wegen
schuldhafter Vertragsverletzung habe. Da aber
ein Schaden der Klägerin bisher nicht rechts-
fehlerfrei festgestellt wurde, kann das Urteil
auch insoweit keinen Bestand haben.

lt.

Da das Berufungsurteil danach auf Rechtsfeh-
lern beruht, ist es aufzuheben und die Sache zur
andenrueiten Verhandlung und Entscheidung
an das Berufungsgericht zurückzuverweisen
(55564, 565 Abs. 1 zPO).

Für das weitere Verfahren wird auf folgendes
hingewiesen:

1. Die Revision rügt erfolglos die tatrichterliche
Feststellung, daß die Beklagte ihre steuerrechl
lichen Auskünfte vom 15./17.71985 aufgrund
eines Vertrages mit der Klägerin erteilt hat.

Ein Auskunftsvertrag zwischen Geber und
Em pfän ger der Ausku nft kann stillschweigend
geschlossen worden sein, wenn diese für
den Empfänger erkennbar von erheblicher
Bedeutung ist und er sie zur Grundlage
wesentlicher Entschlüsse machen will; dies
gilt vor allem dann, wenn derAuskunftgeber
für die Erteilung der Auskunft besonders
sachkundig ist oder ein eigenes wirtschaftli-
ches lnteresse verfolsl (BGHZ 74, 103, 106;
BGH, Urt.v. 11.10.1988 - Xl ZR 1/88, WM 1988,

1828, 1829 m.w.N.). Entscheidend ist, ob die
Gesamtumstände mit Rücksicht auf die Ver-
kehrsauffassung den Rückschluß zulassen,
daß beideTeile nach dem objektiven lnhalt ihrer
Erklärungen die Auskunft zum Gegenstand ver-
traglicher Rechte und Pflichten gemacht haben
(BGH, Urt.v.11.10.1988 -XIZR 1/88 a.a.O).

Dies hat das Berufungsgericht aufgrund einer
möglichen - und naheliegenden - Auslegung
der beiden Schreiben der Beklagten in Verbin-
dung mit einer - unbeanstandeten -Würdigung
des Ergebnisses seiner Beweisaufnahme
rechtsfehlerfrei festgestellt. Danach sollte die
beklagte Steuerberatungsgesellschaft der Klä-
gerin auf vertraglicher Grundlage Auskunft
erteilen über die steuerlichen Auswirkungen
des - von der LT vorgeschlagenen - Konzepts
zur Verwertung der Eigentumswohnungen
nach dem Erwerbermodell, soweit es sich um
die Anerkennung der Umsatzsteueroption
unter Einschaltung der Klägerin als gewerb-
liche Zwischenmieterin und um die wirtschaft-
lichen Risiken für den Fall einer Nichtanerken-
nung handelte. Diesen Gegenstand und
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Umfang der von der Klägerin erbetenen Aus-
kunft hatdie Beklagte in ihren beiden Schreiben

dargelegt. Nach den tatrichterlichen Feststel-

lungen hat die Beklagte erkannt, daß ihre Aus-
ku nft f ü r d ie Klägeri n von erhebl icher wi rtschaft-

licher und rechtlicher Bedeutung war und

Grundlage der Entscheidung sein sollte, ob die

Eigentumswohnungen in dem Erwerbermodell,

das eine Garantie der Klägerin zur Schadlos-
haltung der Erwerber bei Nichtanerkennung
der U msatzsteue roption vorsah, ve rwe rtet we r-

den sollten. Die Kenntnis der Beklagten, daß

eine solche Garantie Teil des Vermarktungs-
plans der l.T wan hat das Berufungsgericht

- entgegen der Verfahrensrüge der Revision -
rechtsfehlerfrei festgestellt aufgrund des
Schreibens der Beklagten v.127.1985 und der
Aussage des Zeugen Dr. K, - früherer Geschäfts-

führer der Beklagten -. Außerdem hatte die
Beklagte nach unbeanstandeter tatrichterlicher
Feststellung ein erhebliches wirtschaftliches
Eigeninteresse an einer Venruertung des Objekts

in dem vorgesehenen Modell,weil die Beklagte

darin lieuhänderin der Erwerber werden wollte
und sollte.

2. Die Revision wendet sich weiterhin vergeb-
lich gegen die Ansicht des Berufungsgerichts,
die Beklagte habe ihre Vertragspflicht verletzt,

weil die Auskunft unvollständig gewesen sei

und deswegen nicht die Schlußfolgerung im

Schreiben vom 17.7.1985 gestützt habe, nach

der vorgeschlagenen Erhöhung der Gewinn-
spanne des gewerblichen Zwischenmieters
bestehe das Risiko einer Nichtanerkennung der
Umsatzsteueroption nicht mehr.

a) Die Auskunft war schon unvollständig, weil

- darauf hat das Berufungsgerichtzu Recht hin-
gewiesen - die Beklagte die entscheidende
Frage, ob die Finanzbehörde in dervorgesehe-
nen Einschaltung der Klägerin als gewerbliche
Zwischenmieterin den Mißbrauch einer rechl
lichen Gestaltungsmöglichkeit gemäß S42 AO

sehen und deswegen den Enruerbern den Vor-

steuerabzug versagen könne (vgl. dazu BGH,

Urt.v. 2.7.1992 - lX ZR 268/91, WM 1992, 1738,

1741 : Gl 92, 311, insoweit nicht abgedruckt in
BGHZl19,69), im Kern dahin verkürzt hat, ob
die Klägerin als gewerbliche Zwischenmie-

terin eine Rohgewinnmarge von 100/o der
Endmiete erwirtschaftete. ln dem Schreiben

des Bundesministers der Finanzen vom
27.6.1983 (tV A 3-57198-21/83, BB 1983,1201),

das die Beklagte ihrer Auskunft zugrunde
gelegt hat, wird S42 AO als maßgeblicher
Bewertungsmaßstab herausgestellt und aus-
geführt, Anlaß zur Prüfung, ob ein Gestaltungs-

mißbrauch vorliege, sei immer dann gegeben,

wenn der Eigentümer mit der Zwischenvermie-
tung lediglich den Vorsteuerabzug erreichen
wolle und für die Zwischenvermietung wirt-
schaftliche odersonst beachtliche Gründe nicht
erkennbar seien. Nur als ein möglicher Anhalts-
punkt dafür wird in dem behördlichen Schrei-
ben der Fall erörtert, daß der Zwischenmieter
keine eigene wirtschaftliche Tätigkeit entfaltet;

dazu heißt es, dies könne insbesondere ange-
nommen werden, wenn mit der Anmietung und

Weitervermietung keine Gewinnchancen ver-

bunden seien. Lediglich in diesem Zusammen-
hang wird in diesem Schreiben -zu dervon der
Beklagten in den Vordergrund gerückten Frage

- ausgeführt, von der Prüfung, ob angemes-
sene Gewinnchancen des Zwischenmieters
vorliegen, könne abgesehen werden, wenn die

Rohgewinnmarge mindestens 10%o der End-

miete (ohne Nebenkosten) betrage. Da die

Beklagte ihre Auskunft auf diesen untergeord-
neten Gesichtspunkt konzentriert hat, ist darin -
gemäß der rechtsfehlerfreien Feststellung des

Berufungsgerichts - nicht genügend heraus-
gestellt worden, daß die Finanzbehörde
nach der ministeriellen Anleitung die Ein-
schaltung der Klägerin als gewerblicheZwi-
schenmieterin auch dann als Gestaltungs-
mißbrauch bewerten konnte, wenn diese
eine solche Gewinnspanne erzielte. lnfolge-
dessen hatte das im Schreiben vom 17.7.1985

zusammengefaßte Ergebnis der Ausku nft, nach

der vorgeschlagenen Gewinnverbesserung sei

das Risiko der Nichtanerkennung des gewerb-

lichen Zwischenmietverhältnisses nicht mehr
zu sehen, keine tragfähige Grundlage.

b) Das Berufungsgericht hat weiterhin im

Ergebnis zutreffend darauf hingewiesen, daß

die Beklagte in ihrer Auskunft auf die - nach

dem Erlaß des Bundesministers der Finanzen

ergangenen - einschlägigen Entscheidun-
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1. Die Pflicht zur gewissenhaften Berufsaus-
übung gebietet es, daß nach der Beendigung
des Mandates die Steuerberatungsunterlagen,
auf die der Mandant einen Anspruch hat, ohne
Verzögerung und vollständig zurückgegeben
werden. Macht der Steuerberater wegen noch
offener Forderungen ein Zurückbehaltungs-
recht geltend, so muß er dies ausdrücklich tun
und die Restforderung exakt benennen.

2. Die Nichterteilung eines Arbeitszeugnisses
für einen Angestellten, auf das dieser gemäß

S630 BGB einen Anspruch hat, stellt ebenfalls
eine Verletzung der Pflicht zur gewissenhaften
Berufsausübung dar. Standesrechtlich ist es
auch nicht hinnehmba6 sein Zeugnis selbst vor-
zuformulieren.
(LG Stuttgart, Urt.v.23.11.1993 - 14 StL17/93

- SBK Rheinland-Pfalz 1995/3, 8)

Steuerliche Berater, die nicht nach deutschem
Recht bestellt sind, dürfen irn Geltungsbereich
des StBerG keine Hilfe in Steuersachen leisten.
Das gilt auch für Beratungen und Tätigkeiten
vom Ausland aus. Sie sind daher in jedem Ein-
zellall nach $80 Abs. 5 AO zurüclauweisen.
Gleiches gilt auch für Steuerberatungsgesell-
schaften, die in einem anderen (EU-)Mitglieds-

staat nach dortigem Recht zugelassen sind,
ohne in Deutschland als Steuerberatungs-
gesellschaft anerkannt zu sein (vgL BFH-Urt. v.

19.7.1994 -Vtt R 107/93, n.v.).

Mg OFD Düsseldort v.6.10.1994 - S 0821 A

- Sf 373, Steuer-Telex 94,706)

Wer in Kenntnis des Bevorstehens einer gericht-
Iichen Entscheidung eine Geschäftsreise in den
lran unternimmt, hat dafür Sorge zu tragen, daß
er für seinen Prozeßbevollmächtigten erreich-
bar ist oder, wenn dies nicht mögllch ist, gaß er
mit dem Prozeßbevollmächtigten Kontakt auf-
nehmen kann, um sich über den lnhalt der Ent-
scheid u n g u nd ei ne etwaige Rechtsm ittelf rist zu
informieren.
(BGH Beschl. v.19.12.1994 - ll ZR 174/94

-VersR 1995,810)

Nach der Neuregelung des S59a BRAO ist die
Sozietät zwischen einem Anwaltsnotar und
ei nem Wi rtschaftsprüfer zulässig.
(KG Berlin, Beschl. v. 9.11.1994 - Not 7/94,
n. rkr. - WPK Mitt. 1995, 53)

Der Dr. Otto Schmidt Verlag stellt eine fällige
Überarbeitung des Bauträgerrechts vor. Neben
den Gestaltungen der Bauträgerverträge wer-
den die Fondsgestaltungen, die Mitwirkung des
Notars und das Erschließungsrecht sowie die
städtebaulichen Verträge erörtert. Daneben
nimmt einen breiten Raum die Haftung der
finanzierenden Bank und der für die Beratung
und den Vertrieb zuständigen Bank ein. Einge-
hend erörtert werden Haftungsgefahren aus
der Treuhandschaft, für Prospektangaben und
für Baumängel. Die wichtigstön Notarkammer-
Rundschreiben sind abgedruckt.

Die Neuerscheinung ist interessant für Rechts-
anwälte, Notare, I n itiato ren, Tre u händer, Ste u er-
berate r u nd Wi rtschaftsprüfe r. (He rr Reith man n/
Meichsner/von Heymann: Kauf vom Bauträger
Z völlig überarbeitete Auflage 1995, Verlag Dr.

Otto Schmidt KG, 741 5, DIN A5, ISBN 3-504-
64856-2).

Gl Hinwerse

I

a

\

gen des Bundesfinanzhofs ab 15.12.1983
hätte eingehen müssen, in denen die Ein-
schaltung eines gewerblichen Zwischenmie-
ters und -vermieters gemäß S42 AO als Gestal-
tungsmißbrauch zur Steuerumgehung bewer-
tet und deswegen der Vorsteuerabzug versagt
wurde (Urt.v. 15.12.1983: BFHE 140, 354-363-
369-375; Urt.v. 29.11. 1984,BSfB/ tt I9BS, 269 :
BB 1985, 511). Der Bundesfinanzhof hat dazu
ausgeführt, für die Abgrenzung einer zulässi-
gen von einer zu mißbilligenden Rechtsgestal-
tung sei maßgeblich, ob diese von verständigen
Parteien in Anbetracht des wirtschafilichen
Sachverhalts und Ziels gewählt werden würde
oder nicht; in Zweifelsfällen müsse deshalb für
rechtliche Gestaltungsformen, die vom Normal-
bild abweichen, dargetan werden, daß sie auf
vernünftigen Erwägungen beruhten, die dem
angestrebten wi rtschaftlichen Zweck an gemes-
sen seien (BFHE 140, 354, 362; BSIBI tt tgBS,
269, 270). Ei ne Stellu ngnah me zum Standpu nkt
dieser höchstrichterlichen Rechtsprechung ge-
hörte in eine erschöpfende Auskunft, die der
Klägerin als Entscheidungsgrundlage dienen
sollte. Zu Recht hatdas Berufungsgerichtfür un-
erheblich gehalten, ob der Klägerin - gemäß
der Behauptung der Beklagten - diese Urteile
bekannt waren, weil es darauf ankam darzule-
gen, welche Schlüsse daraus für das vorgese-
hene Venruertungsmodellzu ziehen waren. Nur
dann konnte sich die Klägerin einen umfassen-
den, für eine sachgerechte Entschließung erfor-
derlichen Gesamteindruck von den Chancen
und Gefahren der damit verbundenen Umsatz-
steueroption verschaffen.

c) Danach kann dahinstehen, ob - gemäß den
von der Revision beanstandeten Ausführungen
des Berufungsgerichts - die Auskunft der
Beklagten weitere Fehler enthält.

3. Entgegen der Ansicht der Revision hat das
Berufungsgericht zu Recht angenommen, daß
die geltend gemachten vertraglichen Schaden-
ersatzansprüche nicht gemäß SS68, Z2 Abs.1
StBerG verjährt sind.

Nach diesen Vorschriften hat die Veriährungs-
frist von drei Jahren mit der Anspruchsent-
stehung begonnen, also mit dem Eintritt des
behaupteten Schaden der Klägerin. Dieser war

noch nicht mit der Auskunft der Beklagten vom
15./17.7.1985 oder m it de r Garantiee rkläru n g der
Klägerin vom 23.7.1985 entstanden, wie die
Revision meint. Die fehlerhafte Auskunft der
Beklagten allein hatte noch keinen Vermö-
gensverlust der Klägerin zur Folge, sondern
begründete nur das Risiko eines Schaden
(vgl. 8GH2100,228,231 f ; 114,150,152 f :Gt gI,

171;119,69,70 ff :G\92,311). Dies gilt auch für
die Garantie, der der Aufsichtsrat der Klägerin
nach der rechtsfehlerfreien Feststellung des
Berufungsgerichts aufgrund der Auskunft der
Be klagten zu gesti m mt hat. Auf g ru n d d iese r Ver-
pflichtung hatte die Klägerin die Erwerber für
den Ausfall des Steuervorteils zu entschädigen,
falls die Umsalzsteueroption nicht anerkannt
wurde. Dieser Garantiefall ist erst eingetre-
ten mit den entsprechenden Bescheiden
des Finanzamtes, die Ende'1990/Anfang 1gg1-
aufgrund der Außenprüfung im Juli/August
1990 - ergangen sind. Diese Beurteilung des
Verjährungsbeginns entspricht dem Senatsurt.
v.3.12.1992 (IXZR 61/92, NJW 1993, fl39, fl41
: Gl 93, 79). Danach entsteht der Schaden,

,der sich aus einer Verpflichtung zur Erstattung
der Steuerschulden eines Dritten ergibt, regel-
mäßig nicht vor Erlaß des Steuerbescheids.
Ausnahmsweise wurde in jenem Falle der
Erstattungsschuldner schon mit seiner Ver-
pflichtung geschädigt, weil er darin auch eine
Sicherheitsleistung durch eine Bankgarantie
übernommen hatte, für die er fortlaufende Auf-
wendungen zu erbringen hatte. Ein solcherAus-
nahmefall liegt hier nicht vor.

Die Verjährung wurde spätestens unterbrochen
($5209, 217 BGB), indem der Schriftsatz der
Klägerin vom 3.3.1993, der die nunmehr maß-
geblichen Klageanträge enthielt, der Beklagten
bis zum 11.3.1993 zugestelltwurde,wie sich aus
deren Erwiderung von demselben Tage ergibt.

4. Entgegen der Ansicht der Revision entfällt
ein Mitverschulden der Klägerin gemäß 9254
Abs.2 BGB. Das Berufungsgericht hat aufgrund
des Schreibens der Beklagten v. 17.21985
rechtsJe h le rf rei festgestel lt, d iese habe damals
gewußt, daß die Klägerin eine - in diesem
Schreiben erwähnte -,,Garantieerklärung" zu-
gunsten der Erwerber im Rahmen des beab-
sichtigten Vermarktu ngsmodells abgeben sollte.
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-Telefax
- keine Verbindung zum Empfangsgerät

- Anmerkung
(BGH, Beschl.v. 6.3.1995 - llZB 1/95)

Leitsatz:

Aus den Gründen:

l. Das Landgericht K. hat den Beklagten verur-

teilt, an den Kläger 37.500,- DM nebst Zinsen zu

zahlen. Gegen diese Entscheidung hat der

seine Kanzlei in K. unterhaltende Prozeßbevoll-

mächtigte des Beklagten am 2.11.1994 verspä-

tet Berufung bei dem Oberlandesgericht K. -
Zivilsenate in E - eingelegt. Er hat geltend

gemacht, am letzten Tag der Rechtsmittelfrist

durch eine Störung des Telefaxgerätes des

Gerichts in F unverschuldet außerstande gewe-

sen zu sein, die Berufungsschrift zu übermitteln

und die Rechtsmittelfrist zu wahren. Das Beru-

fungsgericht hat durch den angefochtenen

Beschluß die Wiedereinsetzung versagt, weil

dem Prozeßbevollmächtigten nach Erkennen

der Störung des Empfangsgerätes noch meh-

rere Stunden geblieben seien, um die Berufung

durch Telegramm in H oder durch übermittlung

des Schriftsatzes an das Hauptgericht in K' per

Telefax einzulegen, und hat die Berufung ver-

worfen. Hiergegen richtet sich die sofortige

Beschwerde des Beklagten, der seine Auffas-

sung wiederholt, es habe kein Anwaltsverschul-

den vorgelegen, der Fehler liege vielmehr aus-

schließlich beim Gericht.

ll. Die sofortige Beschwerde ist nicht begrün-

det. Das Berufungsgericht hat mit Recht die

beantragte Wiedereinsetzung in den vorigen

Stand versagt, weil den Prozeßbevollmächtig-

ten des Beklagten ein Verschulden an der Ver-

säumung der Rechtsmittelfrist trifft ($$233, 85

Abs.2 ZPO), und hat folgerichtig die Berufung

als unzulässig verworfen ($579b Abs. 1 S. 2

ZPO). Diese Frage war im vorliegenden Fall

auch entscheidungsrelevant, weil unstreitig der

Schriftsatz überhaupt nicht in den Empfangs-

bereich des Oberlandesgerichts gelangt ist'

Wegen einer Störung des Telefaxempfangs-

geräts in E konnte nämlich schon keine Verbin-

dung zwischen dem Sendegerät des Prozeß-

bevollmächtigten des Beklaglen und dem Emp-

fangsgerät bei m Gericht hergestel lt werden, wie

die verschiedenen zu den Akten gereichten,

,,Fehl"-Vermerke enthaltenden Sendeberichte

ausweisen. Die Frage der Abwälzung des

Risikos technischer Störungen bei der über-
tragung der von Empfangsgerät aufgenom-
menen elektronischen Signale in eine les'
bare Schrift oder des vollständigen Aus'
drucks des Empfangenen (vgl. BGH, Urt.v.

7. 1 2. 1 99 4 - V I I I ZR 1 53 /93 : G I 95, 1 17, zu r Veröf-

fentl i ch u n g i n LM besti mmf), stellt sich deswe-
gen entgegen den zu undifferenzierten
Betrachtungen des Prozeßbevollmächtig'
ten des Beklagten nicht.

Es entspricht der ständigen höchstrichterlichen

Rechtsprechung, daß bestimmende Schrift-
sätze wie die Rechtsmitteleinlegung und

-begründung auch im Telefax-Verkehr dem

zuständigen Gericht übermittelt werden

können (Sen. Besch |v.20.9.1993 - llZB 10/93,

G I 94, 66 :BG H R ZPO S 51 I Abs. l,,Einleg ung 3"
m.w.N.). Zutreffend ist ferner; daß der Rechts-

mittelführer grundsätzlich die Rechtsmittel-
frist ausschöpfen darf, sofern er dabei die nor-

male Fristfür die Beförderung des Schriftstücks

berücksichtigl (vgl. BGH, Urt.v.2.10.1991 - IVZR

68 /91, NJW 1992, 244 m.w. N. :G I 92, 41 )'Desw e-

gen ist es dem Beklagten nicht vorzuwerfen,

daß sein Prozeßbevollmächtigter erst am

Abend des letzten Tages der Berufungsfrist den

Berufungsschriftsatzvon seiner Kanzlei in K' an

den zuständigen Zivilsenat des Oberlandesge-

richts in H per Telefax hat übermitteln wollen.

Denn auch unter Berücksichtigung des

Umstandes, dalS zu dieser Zeit das Empfangs-

@

b) Die vom Kläger weiter geltend gemachten

Zinsen (40/o p. a. seit dem 1.1.1990)sind in bean-

tragter gesetzlicher Höhe, allerdings nur seit

dem 1.2.1990 berechtigl ($284, 288 Abs' 1

BGB). Das Forderungsschreiben des Klägers

vom 22.11.1989 an den Beklagten ist nämlich

nicht als Mahnschreiben zu qualifizieren und

beinhaltet darüber hinaus die Zubilligung einer

Regulierungsfrist bis Ende Januar 1990' Eine

Anspruchszurüclarveisung durch den Beklag-

ten erfolgte ebenfalls erst unler dem 30.1.1990'

6. Der von dem Beklagten erhobene Verjäh-

rungseinwand greift bezüglich der berechtigten

Klageforderung von DM 16.250,- zzgl' 4o/o Zin-

sen seit dem 1.2.1990 nicht. Dabei kann dahin-

gestellt bleiben, ob hielwie der Beklagte meint,

die Dreijahresfrist gemäß S68 Steuerberatungs-

gesetz (SIBG) einschlägig ist, oder aber - so der

Kläger - die entsprechend lange Frist aus S51

BRAO. Beide Vorschriften stellen, wie im übri-

gen auch die allgemeine Verjährungsvorschrift

des $198 BGB, für den Verjährungsbeginn auf

die ,,Entstehung" des Anspruchs ab' Der Lauf

der Ver!ährungsfrist hatte im vorliegenden
Fall frühestens mit dem Zugang des Nach-

erhebungsbescheids der AOK v. 18'12.1985

an den Kläger begonnen, da für diesen erst
damit eine konkrete Gefahr tatsächlich ent-
standen und ihm somit die Möglichkeit
eröffnet war, mit einiger Sicherheit auf
Erfolg Feststellungsklage zu erheben (so für

Fätte dervortiegenden Art: Hefermehl in Erman,

BGB, Band 1, I Aufl.1989, Rdn.10 zu 5198 unter

Bezug auf BG HZ 83, 328 ff , 333 f :G I 1 4/82; vg l.

ferner: OLG Kartsruhe in NJW-RR 1991,922 ff,

923 ; ähntich für Fälle von Nacherhebungen auf-

grund von Außenprüfungen: Gehre, Steuer-

beratungsgesetz, 2. Aufl.1991, Rdn.11 zu 568)-

Verjährung für die klägerischen Schadenersatz-

ansprüche konnte demnach frühestens am

19.12.1988 eintreten. Zu beachten bleibt aber

weiter, daß der Lauf derVerjährung jedenfalls in

derZeitvom 8.1.1988 biszum 5.10'1989 (knapp

21 Monate) gehemmt war. Die Parteien hatten

nämlich mit ihrem Schriftwechsel v. 15.12'1987/

7.1.'1988 vereinbart, daß zunächst der Aus-
gang des sozialgerichtlichen Verfahrens ab-

gewartet werden sollte. Darin ist ein pactum
de non petendo i.S.d. S202 Abs. 1 BGB zu

sehen, also die Absprache, daß ein Anspruch
einstweilen nicht geltend gemacht werden soll
(vgl. Palandt-Heinrichs, BGB, 51. Aufl. 1992,

Rdn. 8 zu 5202). Die Zustellung des sozial-
gerichtlichen Urteils erfolgte erst am 5.9.1989,

so daß unter Beachtung der in $205 BGB ge-

regelten Wirkung der Verjährungshemmung

die Einreichung der vorliegenden Klage im

August 1990 mit ihrer verjährungsunterbre-

chenden Wirkung (S$209 Abs. 1 BGB, 270 Abs.

3 ZPO) in jedem Falle vor Verjährungseintritt
(Anfang September 1990) vorgenommen wor-
den ist.

Da nach alledem der Verjährungseinwand des
Beklagten ungerechtfertigt ist, kann für die Ent-

scheid u n g des Rechtsstreits dah i n gestellt blei-
ben, ob entsprechend einer neueren Recht-

sprechung (vgl. BGH GI 1991, 171 : ZIP 1991,

589 f-f) hier der Lauf der Verjährung nicht erst

überhaupt mit Rechtskraft des sozialgericht-
lichen Urteils begonnen haben könnte.

Anmerkung:

Die Ausfü hrungen zum Verjährungsbegi nn sind

durch die Entscheidung des BGH Urt. v.

11.5.1995 - IXZR 140/94- bestätigtworden:Für
den Verjährungsbeginn kommt es nicht auf die
Bestandskraft, sondern die Bekanntgabe des
schädigenden Steuerbescheides an wenn ein

fehlerhafter Sleuerrat ursächlich war.

Die Beratung oder Vertretung eines Auftrag-
gebers in steuerlichen oder wirtschaftlichen
Angelegenheiten schließt in der Regel die
Abschlußprüfung durch denselben Wirtschafts-
prüfer nicht aus.

(LG Konstanz, Urt.v.13.1.1995 - 1 HO 87/93,
n. rkr. - WPK- Mitt 1995, 1 02)

Gl Leitsätze
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ausgeführt), ist der Senat allerdings der Auf-
fassung, daß die beiderseitigen Verursachungs-
beiträge gleich schwerwiegen und in gleichem
Maße den Schadeneintritt wahrscheinlich
machten. Auch das erst in zweiter Linie bei der
Abwägung zu beachtende Maß des beiderseiti-
gen Verschuldens (vgl. BGH NJW 1969,789 ff,

790) kann hier nicht entscheidend unterschied-
lich gewichtet werden. Daher ist es gerechtfer-
tigt, dem Kläger hier von vornherein nur einen
50 %oigen Schadenersatz zuzubilligen. Soweit
dies das Landgericht auch im Zusammenhang
mit der Nachzahlung von Sozialversicherungs-
beiträgen anders gesehen und diesbezüglich
ein überwiegendes Mitverschulden des Klä-
gers angenommen hat, wird dies nach Auffas-
sung des Senats durch eine persönliche Erklä-
rung des Klägers zu Protokoll des Landgerichts
nicht gedeckt. Denn der Kläger hat dort ledig-
lich ausgeführt, daß er beiAnmeldung der hier
entscheidenden Betriebsprüfung sich mit dem
Vorsitzenden des Fahrlehrerverbands als auch
mit dem Zeugen Dr. N. wegen der Einschätzung
des Status der,,freien Mitarbeiter" in Verbindung
gesetzt habe. Über die lntensität etwaiger Ge-
spräche im Kollegenkreis ist nichts gesagt,
solche Gespräche wären zudem rechtlichen
Beratungen nicht gleichzustellen. Dies war
dann aberzu einemZeitpunkt,alsein in nachzu-
fordernden Sozialversicherungsbeiträgen für
1980-i985 bestehender Schaden schon
schuldhaft verursacht worden war. Die Bekun-
dungen der Zeugin P., auf die das Landgericht
ebenfalls verwiesen hat, weichen in dieser tat-
sächlichen Hinsicht auch nicht von der Erklä-
rung des Klägers ab. Die Annahme des Land-
gerichts, für eine derartige Rückfrage hätte der
Kläger keinen Anlaß gehabt, wenn er nicht
schon zuvot die Art der Abrechnung betreffend
die beamteten Mitarbeiter als zweifelhaft und
rechtlich fragwürdig eingeschätzt hätte, ist nach
Auffassung des Senats nicht zwingend.

c) Soweit der Kläger allerdings einen Schaden
deshalb geltend macht, weil er für eine konkurs-
rechtliche Anwaltsberatung sowie für eine
lmmobilienschätzung Aufwendungen von ins-
gesamt DM 2.950,- gehabt habe, scheitert der
Anspruch bereitsan einem überwiegenden Mit-
verschulden des Klägers (5254 Abs.2 BGB).

Er führt nämlich insoweit ohne weitere Darle-
gungen aus, daß dies,,im Zusammenhang mit
der rechtlichen Auseinandersetzung mit der
AOK u nd später zu r Vorbereitu ng der Verg leichs-
verhandlungen" geschehen sei. Diese Ausfüh-
rungen des Klägers lassen aber nicht erkennen,
i nwiefern d ie betreffenden kostenveru rsachen-
den Maßnahmen vor und während der im
Ergebn is erfolg reichen Verg leichsverhand I un-
gen mit der AOK sinnvoll und nötig waren, und
weshalb er insofern nicht ein etwaiges Schei-
tern der Bemühungen in der rechtlichen Aus-
einandersetzung und hernach bei den Ver-
gleichsbemühungen abgewartet hat. Ohne
nähere Darlegung des Klägers muß hier ange-
nommen werden, daß eine konkursrechfliche
Beratung sowie eine lmmobilienschätzung
auch kurzfristig möglich gewesen wären. Dem
Vortrag des Klägers ist schließlich nicht zu ent-
nehmen, daß die beiden Maßnahmen in An-
sehung des vom Petitionsausschuß des
Deutschen B u n destags ve rm ittelte n Verg le ichs
noch irgendeine wesentliche Bedeutung hatten.

5. a) Nach allem hat der Kläger Anspruch auf
Ersatz des hälftigen, ihm im Zusammenhang
mit der nachträglichen Zahlung von Sozialver-
sicherungsbeiträgen entstandenen Schadens.
Bei der Berechnung darf jedoch nicht dervolle,
vom Kläger aufgewendete und angesetzte
Betrag von DM 65.000,- zugrunde gelegt wer-
den, sondern nur ein Betrag von DM 32.500,-.
Da die AOKdem Kläger im Rahmen des getrof-
fenen Vergleichs von ihrer Forderung nicht
gesondert Arbeitgeber- oder Arbeitnehmer-
anteile zur Sozialversicherung erlassen, son-
dern ihre Forderung pauschalauf DM 65.000,-
reduziert hat, betrifft die Hälfte dieses Betrages
Arbeitgeberanteile, die der Kläger ohnedies zu
tragen gehabt hätte. Darauf,wie der Klägerdie
Stundenlöhne der nebenberuflich tätig
gewesenen Fahrlehrer kalkuliert hatte,
kommt es im Hinblick auf die nachzuentrich-
tenen Arbeitgeberanteile zur Sozialversi-
cherung nicht an. Demnach verbleibt als
Schaden der vom KIäger nachentrichtete
Arbeitnehmeranteil zur Sozialversicherung,
wovon sich der ihm gemäß den obigen Ausfüh-
rungen zuzubilligende hälftige Schadenersatz
mit DM 16.250,- errechnet.

i
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gerät des Oberlandesgerichts wegen der lnan-
spruchnahme durch andere Absender u.U.
n icht jederzeit f ü r den Prozeßbevol I mächtigten
des Beklagten erreichbar wa6 blieb ein hin-
reichend langer Zeilraum, um ggfs. unter Zu-
hilfenahme der automatischen Wahlwieder-
holung den Schriftsatz von K. nach F. zu ver-
senden.

Mit Recht macht der Beklagte geltend, daß ihn
kein Verschulden daran trifft, daß das Empfangs-
gerät der Zivilsenate in E technisch gestört war
und daß es grundsätzlich Sache der Justiz-
behörden in F war, dafür Sorge zu lragen, daß
das Telefaxg e rät au ch nach D ie nstsch I u ß f u n kti-
onsfäh i g war ( BG H, U rt. v. 2. 1 0. I g9l a.a. O/. Dies
berfreit ihn indessen nicht davon, alle noch
möglichen und zumutbaren Maßnahmen zu
ergreifen, wenn sich herausstellt, daß aus von
ihm nichtzu vertretenden Gründen wegen einer
technischen Störung eine Telefax-Verbindung
nicht zustandekommt,

Daß der Prozeßbevollmächtigte des Beklagten
diesen Anforderungen nicht gerecht geworden
ist, hat das Berufungsgericht zutreffend ange-
nommen. Denn spätestens um 20.00 Uhr, als
nach dreistündigen Versuchen eine Verbin-
dung mit dem Gericht in E nicht zustandege-
kommen war und das Telefaxgerät in der Kanz-
lei ständig Fehlversuche der übermitilung
gemeldet hatte, mußte sich dem prozeßbevoll-

mächtigten die Erkenntnis aufdrängen, daß bei
dem Empfänger eine technische Störung vor-
lag und er deswegen versuchen mußte, in
anderer Weise für die Einlegung der Berufung
vor Ablauf des Tages Sorge zu tragen. Wie sich
aus der eidesstattlichen Versicherung des pro-
zeßbevollmächtigten ergibt, hat er dies auch
nicht verkannt. Denn sonst hätte er nicht ver-
sucht, in F. ansässige Rechtsanwälte um die
Einreichung des Berufungsschriftsatzes zu
bitten. Mit diesem fehlgeschlagenen Versuch
und einer Recherche in derJuris-Datenbank,
um sich über die den Prozeßbevollmächtig-
ten treffenden Pflichten zu unterrichten,
durfte sich der Prozeßbevollmächtigte des
Beklagten jedoch nicht begnügen. Ob er, wie
der Kläger meint, verpflichtet gewesen wäre, mit
dem Wagen nach E zu fahren, um den Schrift-

satz dort in den Nachtbriefkasten des Gerichts
ei nzuwerfen, bedarf kei ner Entscheidu ng. Den n
dem Anwalt standen, wie das Berufungsgericht
mit Recht ausgeführt hat, andere zumutbare
Möglichkeiten zu Gebote. Neben derAufgabe
eines Telegramms drängte sich vor allem
auf, den Schriftsatz per Telefax an das Obbr-
landesgericht in K. zu versenden. Der Hinweis,
daß ihm dessen Telefax-Nummer nicht bekannt
gegeben worden sei, entlastetden Anwalt nicht.
Denn diese Anschlußnummer hätte er aus all-
gemein zugänglichen Quellen unschwer in
Erfahrung bringen können. Davon abgesehen
ist nicht ersichtlich, warum der Prozeßbevoll-
mächtigte des Beklagten nicht auch versucht
hat, andere bei dem Oberlandesgericht K. zuge-
lassene Anwälte mit Kanzlei in E zu bitten, für
seinen Mandanten Berufung einzulegen, nach-
dem bei der von ihm angewählten Kanzlei nur
der Anrufbeantworter lief.

Anmerkung:

Der BGH macht deutlich, daß der Prozeßbevoll-
mächtigte das Risiko trägt, wenn er zum Emp-
fangsgerät des Gerichts kein Verbindung her-
stellen kann. Auch der Hinweis, daß der Fehler
im Gerät derJustizbehörde liegt, hilft dem Bera-
ter nicht weiter. Die Entscheidung verdeuilicht,
daß durch die Einschaltung technischer Hilfs-
mittel zur übermittlung von Schriftsätzen die
Gefahr einer schuldhaften Fristversäumung
erhöht wird. Die Möglichkeit, eine Frist bis zum
letzten Tag auszunutzen, birgt große Haftungs-
gefahren (Dr. Gräfe).

Die Entbindung des ehemaligen Steuerberaters
einer in Konkurs gefallenen GmbH von der
Verschwiegenheitspflicht muß durch deren
ehemaligen Geschäftsführer erfolgen.
(LG Saarbrücken, Beschl.v. 26. 5. 1 995
- 8 Qs 73/95 - wistra 1995, 239)

Gl Leitsatz
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- Grundbucheinsicht
- Spekulationsgewinn, S23 ESIG

(BGH, IJrt.v. 13.6.1995 - lX ZR 203/94)

Leitsätze:

Tatbestand:

Der Kläger und seine Ehefrau kauften am

16. 1. 1986 ein GrundstÜck. Am 8. 1. 1988 verkauf-

ten sie es durch einen von dem beklagten Notar

beurkundeten Kaufuertrag zu einem um

120.000 DM höheren Kaufpreis weiter. Nach S3

diesesVertrages hatte der Beklagte das Grund-

buch einsehen lassen und den lnhalt mit den

Beteiligten erörtert.

Wegen eines Spekulationsgewinns von 92'911

DM setzte das Finanzamt gegen den Kläger

und seine Ehefrau eine um 32.190 DM höhere

Einkommensteuerschuld fest. Hierfür macht

der Kläger, dem seine Ehefrau ihren angebli-

chen Ersatzanspruch abgetreten hat, den

Beklagten verantwortlich. lnsoweit hatte die

Klage in erster lnstanz - nach Einspruch gegen

ein klageabweisendes Versäumnisurteil

Erfolg. Das Beruf u n gsgericht hat den Beklagten

- nur - in Höhe von 21.531 DM nebst Zinsen ver-

urteilt und insoweit die Revision zugelassen, die

der Beklagte eingelegt hat.

Aus den Gründen:

Das Rechtsmittel ist begründet.

L Das Berufungsgericht hat ausgeführt:

Auf die Gefahr eines Steuerschadens müsse

der Notar ausnahmsweise hinweisen, wenn dies

nach der ihm auferlegten Betreuungspflicht ge-

boten sei. Auf einen zu versteuernden Spekula-

tionsgewinn habe er aufmerksam zu machen,

wenn er vor oder während der Beurkundung

des Kaufuertrages erfahre, daß der Verkäufer

das Grundstück vor weniger als zwei Jahren

enruorben habe, und wenn zugleich erkennbar

sei, daß die steuerlichen Auswirkungen des

Geschäfts für den Verkäufer von Bedeutung

seien. Liege dem Notar der frühere Kaufuertrag

nicht vor, und lasse er das Grundbuch durch

einen Mitarbeiter einsehen, der Bezeichnung

und Größe des Grundstücks sowie den Eigen-

tümer handschriftlich notiere, so brauche das

Datum des Ankaufs nicht geklärt zu werden.

Liege dem Notar aber eine Fotokopie vom lnhalt

des Handblatts vor, so müsse er das Auflas-

sungsdatum beachten. Durch den Vermerk in

S3 des vor ihm errichteten Vertrages habe der

Beklagte den Eindruck erweckt, als sei er seiner

Aufgabe aus S21 BeurkG nachgekommen.
n--- 
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sicht nehmen. Grundbuchabschriften durch

Mitarbeiter hätten sich auf den aktuellen gülti-

gen lnhalt des Grundbuchblattes zu erstrecken.

Es könne nicht Aufgabe der Notariatsangestell-

ten sein auszuwählen, was sie daraus ver-

merken wollen; deshalb hätte der Beklagte

entweder über die Unvollständigkeit des vom

Mitarbeiter gefertigten Notizzettels,,stolpern"
müssen, oder er hätte einen von vornherein

unvollständigen Grundbuchauszug fertigen

lassen. Aufg ru nd der U nvol lständ ig keit des Aus-

zugs hätte er die Vertragsteile darauf hinweisen

müssen, daß er über die Risiken keinevolle Aus-

kunft geben könne. Dann liege es nahe, daß

nach diesen Risiken näher gefragt und im
Ergebnis der Beurkundungstermin um acht

Tage verschoben worden wäre.

Allerdings sei der Schadenersatzanspruch
wegen eines Mitverschuldens des Klägers zu

mindern. Hätte dieser gegenüber dem Finanz-

amt nachhaltig dargetan, daß er erhebliche Auf-

wendungen für Wertverbesserungen gehabt

habe, wäre eine um 10.659 DM niedrigere Ein-

kom mensteuer festgesetzt worden.

sicherlich aber nicht eine eindeutige Prognose

zu späteren behördlichen und sozialgerichtli-

chen Bewertungen zum lnhalt haben mußte, so

hätte sich der Kläger entweder für entspre-

chende Meldungen zur AOK entschließen, an-

sonsten aber auch sich in seinem beschäfti-
gungsmäßigen Verhalten gegenÜber den

betreffenden M itarbeitern rechtzeiti g ei n richten

können. Der Schaden des Klägers besteht

unabhängig von der unter den Prozeßparteien

unterschiedlich beurteilten Frage, ob sich die

beim Kläger nebenberuflich tätigen Fahrlehrer

ei nen Abzu g von Sozialversicheru n gsbeiträgen

von den vereinbarten Stundenlohnsätzen hät-

ten gefallen lassen, zumindest darin, daß sich

der Kläger gegenüber den betreffenden Fahr-

lehrern für den Fall einer etwaigen nachträgli-

chen Heranziehung nicht die Erstattung von

Sozialversicherungsbeiträgen vorbehalten
oder sich nicht bei seiner Preisgestaltung
gegenüber den Fahrschulkunden entspre-
chend eingerichtet hat. Es besteht kein

Anhaltspunkt dafür; daß der Kläger von den sei-

nerzeit bei ihm beschäftigten nebenamtlichen

Fahrlehrern jetzt noch Sozialversicherungs-

beiträge nachträglich fordern kann, enlspre-

chendes behauptet auch nicht der Beklagte'

3. Es kann schließlich den Beklagten auch

nicht enllasten, wenn etwaige frühere
Betriebsprüfungen nicht zu Beanstandun-
gen in sozialversicherungsrechtlicher Hin-

sicht geführt hatte. Ein diesbezüglicher Ver-

trauenstatbestand zugunsten des Beklagten

kann schon deshalb nicht angenommen wer-

den, weil in keiner Weise konkret und nachvoll-

ziehbar dargelegt ist,wann,wie umfassend und

mit welchen wesentlichen Zielaspeken solche

Betriebsprüf u ngen stattgefu nden haben sol len.

Ebensowenig ist gesagt, ob solche Betriebs-
prüfungen auch die Untersuchung des konkre-

ten Tätigkeitsablaufs der,,freien Mitarbeitel'

zum Gegenstand gehabt hätten, mithin gerade

den Gesichtspunkt, der wesentlich für das den

Kläger belastende sozialgerichtliche Urt' v'

26.4.1989 gewesen war.

4. Die versäumte Aufklärung des Klägers

erfolgte schon nach den eigenen Darlegungen

des Beklagten in fahrlässiger Weise, er hat sie

gemäß SS276 Abs.1,278 BGB zu veranWvorten,

und sie begründet seine Schadenersatzpflicht
gegenüber dem Kläger. Allerdings ist der
Beklagte nur zu teilweisem Schadenersatz ver-
pflichtet, weil sich der Kläger ein gleichwertiges

und zum Teil- nämlich bezüglich Konkursbera-
tungs- und lmmobilienschätzkosten von insge-

samt DM 2.950,- ein überuriegendes eigenes
Mitverschulden anrechnen lassen muß.
Dazu im einzelnen:

a) Der Klägerwar in dem Zeitraum 1980-1985
und auch davor Mitglied des Fahrlehrerver-

bands. Als solches erhielt er die Mitgliedszeit-
schrift ,,Fahrschule" sowie sonstige Ver-

bands-lnformationsschriften. Solches Mate-

rial wurde nämlich, wie auch aus den Bekun-
dungen des Zeugen Rechtsanwalt Dr. N., einem

langjährigen Berater des Fahrlehrerverbands,
folgt, jeweils an die Fahrschulen der Verbands-
m itg I ieder versch ickt. Der Zeuge Dr. N. hat weiter
glaubhaft bekundet, daß die Problematik der
Beschäftigung beamteter Fahrlehrer als,,freie
Mitarbeitef' schon mehrere Jahre vor der für

den Kläger entscheidenden Betriebsprüfung
/'lOQÄ\ irn \/arhand halzannt urar lr/it r{iocor
\rvvv./ rr I I

Problematik hätten sich verschiedentlich Ver-

bandsmitteilungen hinweisend und auch war-

nend befaßt. Soweit der Kläger solche Ver-

bandsmitteilungen nicht zur Kenntnis oder
aber wenigstens zum Anlaß genommen hat,

nun seinerseits den Beklagten oder dessen
Mitarbeiter F. auf eine gezielte überprüfung
des Status der betreffenden Fahrlehrer
anzusprechen, handelte er treuwidrig, und

er I ieß d iejen i ge Auf merksamkeit au ßer achl, d ie

ihm verständigerweise zumutbar war, um sich

selbst vor Schaden zu bewahren. Dieses sog.

,Verschulden gegen sich selbst" muß sich der
Kläger gemäß S254 BGB anrechnen lassen.

Ergänzend und zur Vermeidung von Wieder-

holungen nimmtderSenat insofern auch Bezug

auf die entsprechenden Ausführungen in dem

landgerichtlichen Urteil.

b) ln der grundsätzlichen Bewertung der Mit-

verantwortl ich keit des Klägers f ü r den Schaden,

soweit er in der Verpflichtung zur Nachzahlung
von Sozialversicherungsbeiträgen besteht (zur

Höhe des Schadens wird noch weiler unten

@
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Büro tätige Ehefrau, die Zeugin P, beraten hätte.
Auch der von dem Beklagten bezeichnete
Zeuge E hat bei seiner Vernehmung vor dem
Landgericht ausdrücklich bekundet, daß er
keine konkrete Erinnerung an entsprechende
Gespräche habe. Es kann also von einer ent-
sprechenden Aufklärung durch den Kläger
oder dessen Mitarbeiter nicht ausgegangen
werden. Dieses Unterlassen stel lt d ie Verletzu ng
ei ner Rechtspf I icht dan wobei d iese Beu rtei I u n g

nicht aufgrund einer abstrakten Pflichtenbe-
schreibung, sondern in Ansehung der Um-
stände des Einzelfalls gerechtfertigt isl (vgl.

Vo I I ko m m e r, Anwalts h aftu n g s recht, 1 9 89, Rd n.

95; BGH NJW : Gl 1988, 164 :1988, 1079,

1080 f). Der Zeuge E, der nach eigener Bekun-
dung von 1975 bis 1988 in der Praxis des
Beklagten als Leiter der Steuerabteilung tätig
wa[ durfte sich nicht allein auf die Auskunft des
Klägers bzw. der Zeug i n P verlassen, besti m mte
Beschäftigte seien,,freie Mitarbeite/i Soweit
dieser Begriff einen tatsächlichen lnhalt hat,
galt zwar der für tatsächliche Angaben
eines Mandanten zugunsten des Anwalts/
Steuerberaters bestehende Vertrauens-
schutz (vgl. Vollkommer a.a.O., Rdn. 111). Der
Begriff des,,freien Mitarbeiters" ist aber nur
scheinbar tatsächlicher Natu4 er hat jeden-
falls auch eine rechtliche Komponente.

Es bedurfte insoweit daher einer gewissen-
haften Nachfrage und Aufklärung bei dem
Mandanten. Für den Kläger kann auch in dem
Verhältnis zu dem Beklagten bzw.zu dem Zeu-
gen H kein erheblicher und problembezogener
Bildungs- und Erfahrungsstand unterstellt wer-
den, welcher die Aufklärungspflicht hätte entfal-
len lassen, denn dies setzte besondere Rechts-
und Verfahrenskenntnisse des Klägers voraus,
wofür keinerlei Anhaltspunkte bestehen (vgl.

dazu: OLG München in VersR 1986, 172 f
fMandant/Volljuilst]; BGH in NJW 1982, 437 t
[M an dant hatte sch on verg I e i ch bare Prozesse] ).

Die Pflichtenstellung mag anders zu beurteilen
sein, wenn der Beklagte bzw der Zeuge E im
Falle des Klägers nur ein Mandant zu zeitlich
und sachlich eng begrenzter Betreuung und
Beratung gehabt hätten. ln einem solchen Fall

wäre dann auch nicht präsentes Wissen von

de n Vorsch rift e n des Fah rleh rerg esetzes zu v er-
langen gewesen, welche der Zeuge E nach
eigenem Bekunden auch nicht kannte. Nur ver-
hält sich hier die Angelegenheit anders: Der
Beklagte und der für ihn handelnde Zeuge F.

waren - bezogen auf den Zeitraum der sozial-
versicheru n gsrechtl ichen Nach belastu n g (1. 

-12.

1980 bis 31.21985) - schon 7 bzw.5 Jahre für
den Kläger und dessen Fahrschulbetrieb tätig.
Diese Tätigkeit betraf nicht nur eine spezi-
fisch rechtliche Betreuung, sondern gerade
auch eine umfassende, ständige Betreuung
in steuerlicher und sozialversicherungs-
rechtlicher Hinsicht, wozu u.a. auch die
monatlichen Meldungen zurAOKund zu den
Berufsgenossenschaften gehörten. lm Rah-
men einer solchen mehrjährigen, umfassenden
Betreuung hätte für den Beklagten und dessen
einschlägig befaßte Mitarbeiter hinreichend
Zeit und Veranlassung bestanden, sich einer-
seits mit der spezifischen Ausgestattung der
,,freien Mitarbeit" betreffender Fahrlehrer
sowie andererseits auch mit den Rahmen-
bed i n g u n g en d iese r Fah rleh re rtäti g keit ve rtraut
zu machen.

lnsofern wäre für den hier entscheidungsrele-
vanten Zeitraum ab 1980 jedenfalls auch Kennt-
nis von den Bestimmungen des Fahrlehrer-
gesetzes (Gesetz über das Fahrlehreruesen v.

25.8.1969, BGBI 1,1336 ff - teitweise geändert
durch Änderungsgesetzv. 3. 2. 1976, BG Bl t, 257
ff) zu fordern gewesen, die unstreitig nicht
vorlag. Zwar handelt es sich bei den Bestim-
mungen jenes Gesetzes nicht um sozialver-
sicherungsrechtliche, sondern um ordnungs-
rechtliche Vorschriften. Aber auch die Kenntnis
jener Bestimmungen, insbesondere diejenige
von den $$1 Absatz 2,10 Abs.1 FahrlG, wonach
eine selbständige Betätigung als Fahrlehrer
ohne Fahrschulerlaubnis unstatthaft ist, hätte
einen zusätzlichen Anstoß auf seiten des
Beklagten und des Zeugen E gegeben, die
Frage der freien Mitarbeiterschaft von Beschäf-
tigten des Klägers und somit auch die Frage
entsprechender Sozialversicherungspflicht
kritisch zu überdenken.

Wäre solches geschehen und dann eine ent-
sprechende Beratung des Klägers erfolgt, die

{

a

a

I

ll. JeneAusführungen halten derSachrüge der
Revision nicht stand . Zwar trift der allgemeine
rechtliche Ansatz des Berufungsgerichts zu;
seine weiteren Ausführungen widersprechen
dem jedoch. Das Berufungsgericht erkennt
auch richtig, daß seine Auffassung ,,im Ergebnis
darauf hinausläuft, daß der Notar sein das
Grundbuch einsehendes personal dazu anhal-
ten müsse, grundsätzlich eine vollständige
Ablichtung des Grundbuchblattes vorzulegen,
um so den Fehlern vorzubeugen, die bei hand-
schriftlichen Notizen nicht ganz auszuschließen
sind'i Eine solche Rechtspflicht besteht aber
nicht allgemein. Auch davon abgesehen ergibt
der eigene Vortrag des Klägers nicht, daß der
Beklagte eine jenem gegenüber obliegende
Amtspflicht im Sinne des g19Abs.1Satz1 BNotO
verletzt hat.

1. Der Notar, der einen Grundstückskaufuertrag
beurkundet, ist regelmäßig nicht nach 917
Abs. 1 BeurkG gehalten, auf steuerrechiliche
Folgen des beurkundeten Geschäfts hinzu-
weisen (Senatsurt.v.14.5.1992 - tXZR 262/91,
WM 1992, 1533,1535; Haug, Die Amtshaftung
des Nofars Rdn. 559; Reithmann/Rött/Geßete,
Handbuch der notariellen Vertragsgestaltung
5. Auf l. Rd n. 21 4). Denn d i ese gehöre n typische r-

weise nicht zum lnhalt eines Grundstückskauf-
vertrages selbst, sondern ergeben sich kraft
Gesetzes als Folgen daraus. Die Vergütung des
Notars gilt ein solches Belehrungsrisiko nicht
mitab.lm Bedarfsfalle müssen sich die Beteilig-
ten über Steuerfragen von Fachkräften geson-
dert beraten lassen.

Ausnahmsweise ist der Notar im Rahmen sei-
ner allgemeinen Betreuungspflicht (Sl4 Abs.l
BNotO) gehalten, auch auf steuerliche Gefah-
ren aufmerksam zu machen, wenn er auf-
grund besonderer Umstände des Einzetfalls
Anlaß zu der Vermutung haben muß, einem
Beteiligten drohe ein Schaden, weil er sich
der Gefahr des Entstehens einer besonde-
ren Steuerpflicht nicht bewußt ist (Senafsurf.
v. 14.5.1992 - lX ZR 262/91, a.a.O.; Haug a.a.O.
Rd n. 565 ; Ganter W M Sonderbei tage 1 /19g3 S. 1,

7 m.w.N.). Das gilt insbesgndere für das Ent-
stehen der sogenannten Spekulationssteuer
(BGH, Urt.v. 2.6.1981 - Vt ZR t4B/79, WM tggl,

942, 943; Reithmann/Röll/Geßele a.a.O. Rdn
215).

Die entsprechende Voraussetzung - einen
objektiven Anlaß für eine derartige Besorgnis -
stellt das Berufungsgericht hier nicht fest: Der
Beklagte wurde nicht ausdrücklich nach einer
Steuerpflicht gefragt. Er kannte zwar die ein-
schlägigen einkommensteuerrechilichen Be-
stimmungen, wußte aber nicht, daß der Kläger
das Grundstück erst vor weniger als zwei Jah-
ren zu einem niedrigeren Kaufpreis selbst
gekauft hatte.

2. Das Berufungsgericht erweitert die betreu-
ende Belehrungspflicht im Ergebnis zu einer
Pflicht zur Ermittlung von Tatsachen, aus denen
es dann erst die konkrete Gefahr ableiten will.
Das ist rechtsfehlerhafi.

a) Ein Notar muß beider Beurkundung eines
Grundstückskaufvertrages nicht Tatsachen
ermitteln, die für das mögliche Eingreifen
von Steuertatbeständen - etwa gg22 Nr.2,23
Abs.1 Satz 1 Nr.1a ESIG -von Bedeutung sein
können; insbesondere erstreckt sich seine aus
$21 BeurkG ergebende Pflicht, das Grundbuch
ei nzusehen, n icht auf so lche Tatsachen (Senafs-
urt.v.5.2.1-985 - IXZR 83/84, NJW1gBS,1225:
Gl16/85; Haug a.a.O. Rdn. 56l f;Ganter.a.a.O.).
Deshalb muß der Notar, der selbst das Grund-
buch einsiehl, zwar darauf achten, ob der Ver-
äußerer rechtswirksam als Berechtigter einge-
tragen ist. Er muß aber durchweg nicht auf den
Zeitpunkt des Erwerbs achten, nur um daraus
möglicherweise Anlaß für eine steuerrechiliche
Belehrung zu erhalten. Darüber hinaus hat ihn
der Preis, zu dem der Verkäufer zuvor das
Grundstück erworben hatte, durchweg nicht
zu interessieren; nur aus einem Vergleich zwi-
schen den früheren Anschaffungskosten und
dem jetzt vorgesehenen Verkaufspreis könnte
sich aber ein Gewinn errechnen, der möglicher-
weise zu versteuern wäre. Ebensowenig wie der
Notar selbst sind die von ihm beauftragten
Personen zu derartigen Feststellungen ver-
pflichtet.

$21 BeurkG stelltes nach einhelliger und zutref-
fender Ansicht in das pflichtgemäße Ermessen
des Notars, wie er sich über den Grundbuch-
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inhalt zuverlässig unterrichtet (Arndt, BNotO,

2. Aufl. Anh. zu $19, BeurkG 521 Anm. ll 2;

Keidet/KuntzelWinkler, FGG 12. Aufl.Teil B 521

BeurkG Rdn.9;Jansen, FGG 2. Aufl. Bd.lllS2l
BeurkG Rdn.7; Mecke/Lerch, BeurkG 2. Aufl.

$21 Rdn.s). Art und Umfang der Einsicht hän-

gen entscheidend von der Rechtsnatur, dem

lnhalt und den Risiken des jeweiligen Urkunds-

geschäfts ab. Die geschuldete Grundbuchein-

sicht hat sich nur auf diejenigen Tatsachen zu

erstrecken, deren Kenntnis zur Erfüllung des

Zwecks des $21 BeurkG für das jeweilige

Geschäft von Bedeutung ist, also gerade nicht

auf die Umstände für die Versteuerung eines

Spekulationsgewinns (Senatsurt.v' 5.2'1985 -
lX ZR 83/84, a.a.O.; Huhn/von Schuckmann,

BeurkG 2. Aufl. 521 Rdn. 22)' Für den vom

Beklagten hier beurkundelen GrundstÜckskauf

war die konkrete Grundbucheinsicht deshalb

nicht unvollständig, sondern ausreichend. Ob in

Einzelfällen nur die vollständige Ablichtung des

Grundbuchblattes eine zuverlässige Grund-

lage für die Belehrung durch den Notar sein

mag, braucht hier nicht entschieden zu werden'
lar{anfallc npht os nieht an aus einem solchen

vvt r. vv

Sonderfall heraus dem Notar Rechtspflichten

für jedes durchschnittliche Urkundsgeschäft

aufzuerlegen.

Einen über den lnhalt des $21 BeurkG hinaus-

gehenden Vertrauensschutz konnte der beur-

kundete Vermerk des Beklagten, daß er das

Grundbuch habe einsehen lassen, nicht

begründen.

b) Auf das Senatsurt. v.10.11.1988 (IXZR 31/88,

NJW 1 
g 89, 586 :G t 89, 9 4) kannd ie Ansicht des

Berufungsgerichts nicht gestützt werden' ln

dem seinerzeit entschiedenen Fall ist der Senat

von dem Grundsatz ausgegangen, daß der

NotarAnlaß zu einem Hinweis auf die drohende

Versteuerung eines Spekulationsgewinnes hat,

wenn er vor oder während der Vertragsbeur-

kundung positive Kenntnis davon erhält, daß der

Verkäufer das Grundstück vor weniger als zwei

Jahren erworben hat und die Anschaffungs-

kosten unter dem Verkaufspreis liegen' Ferner

hat der Senat der positiven Kenntnis den Fall

gleichgestellt, daß in der Kanzlei des Notars zu

dem Urkundsvorgang Urkunden eingereicht

werden, aus denen sich alle genannten Tatsa-

chen ergeben. Nur wegen des Umstandes,

daß das Büropersonal die tatsächlich
vorhandenen Unterlagen dem Notar nicht
vorgelegt hat, hat der Senat einen Organi-

sationsfehler des Notars angenommen. Die

Entscheidung bietet jedoch keine Grundlage

für die vom Berufungsgericht vorgenommene

Ausweitung, daß der Notar sein Personal dazu

anhalten müsse, von sich aus überhaupt erst

die erforderlichen Urkunden herbeizuschaffen.

3. Das nach alledem auf Rechtsfehlern beru-

hende Urteil eruveist sich nicht aus anderen

Gründen als richtig. Vielmehr kann der Senat

in der Sache selbst abschließend entscheiden,

weil die Klage nicht schlüssig ist (S565 Abs.3

Nr. 1 ZPO). Der Kläger behauptet selbst nicht,

daB dem Beklagten oder seinem Büropersonal

eine Ablichtung des Grundbuchblatts oder ein

handschriftlicher Vermerk mit den entscheiden-

den Eintragungsdaten talsächlich vorgelegen

habe. Er stützt die Klage - zu Unrecht - allein

darauf, daß der Beklagte entsprechende Fest-

stellungen nicht getroffen habe.

lnsoweit ist es auch unerhebiich, ciaß es Vbr-

drucke für Auszüge aus dem Grundbuch gibt,

die Raum nichl nur für den lnhalt der Eintra-

gung, sondern auch für deren Datum lassen'

Bedeutung erlangen solche Anregungen nur'

soweit der Notar im Einzelfallzu eigenen Ermitt-

lungen verpflichtet ist.

- Sozialversicheru ngsPfl icht

- Prilfungspflicht

- Verbandsinformationen

- Mitverschulden
(Hanseatisches OLG, llrt.v. 5.9.1992 -11 U 96/91)

Leitsätze (d.Red.):

Freie Mitarbeit
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Aus den Gründen:

L Der Klageanspruch ist dem Grunde nach

aus dem rechtlichen Gesichtspunkt einer positi-

ven Forderungsverletzung des Mandats- und

Beratungsvertrags (S675 BGB) gerechtfertigt,

er ist der Höhe nach jedoch nur zu einem Teil-

betrag von 16.250,- DM zuzügliche 40/o Zinsen

hierauf seit dem 1.2.1990 begründet'

1. Für die Entscheidung des Rechtsstreits

kommt es nach Auffassung des Senats nicht auf

die zwischen den Parteien strittige Frage an, ob

der Beklagte bzw. ein für diesen handelnder Mit-

arbeiter - der Zeuge E - dem Kläger von dem

Sch rei ben de r AO H.v. 21.12'1976 1Kiäg e ran iage

17) seinerzeit Kenntnis gegeben hat, und wozu

die Parteien kontrovers Stellung bezogen

haben. Das Landgericht hat zutreffend darauf

hingewiesen, daß jenes Schreiben nicht

schlechthin einen Hinweis auf eine Sozial-

versicherungspflicht beamteter, nebenbe-

ruflich tätiger Fahrlehrer enthält, sondern

durchaus in dem Sinne verstanden werden

kann, daß Sozialversicherungsbeiträge (nur)

für solche Beamte abzuführen seien, die

nebenberuflich als Angestellte beschäftigt
würden. lm Grunde besteht nicht nur die Mög-

lichkeit eines solchen Verständnisses der

Anlage 1Z vielmehr ergibt schon der insoweit

eindeutige Wortlaut, daß jenes Schreiben sich

nicht mit der Frage beschäftigt, ob nebenberut

lich als Fahrlehrer tätige Beamte auch als ,,freie

Mitarbeiter" eingesetzt werden können'

Vielmehrwird in jenem Schreiben nur die Frage

behandelt und letztlich verneint -, ob sich die
(Sozial-)Versicherungsfreiheit von Beamten

im Rahmen ihres eigentlichen Beamtenver-

hältnisses auch auf andere, außerhalb des-

selben liegende Beschäftigungsverhält-
nisse erstrecken kann. Der Kläger hat im übri-
gen nicht behauptet, er sei mangels rechtlicher

Aufklärung von der Versicherungsfreiheit bei

ihm nebenberuflich beschäftigter Fahrlehrer

etwa deswegen ausgegangen,weiljene auch in

ihrer hauptberuflichen Tätigkeit von der Sozial-
versicheru ngspf I icht f rei gestel lt gewesen seien.

Vielmehr kommt vorliegend, wie es das Land-
gericht ebenfalls zutreffend gewürdigt hat,

eine zu r Schadenersatzverpf lichtu n g fü h rende

Pflichtverletzung des Beklagten nur insofern in
Betracht, als es er bzw der für ihn handelnde

Zeuge E unterlassen haben, beim Kläger die
genauere Ausgestaltung der,,f reien M itarbeiter-

tätigkeit" der betreffenden Fahrlehrer im einzel-
nen zu hinterfragen und dann auf sich dement-

sprechend ergebende Bedenken bezüglich

einer Freistellung von der Sozialversicherung

hinzuweisen. Daß sich der Kläger insofern nur
mit Hinblick auf den Status ,,freie Mitarbeiter/

Angestellte" in Unkenntnis befunden haben

kann, bestätigt auch der lnhalt des (unvollstän-

dig, nämlich ohne seine S. 5) zur Akte gereich-

ten Urteils des Sozialgerichts Hamburg vom

26.4.1989.

2. Der Senat ist jedoch anders als das Land-
gericht der Auffassung, daß es der Beklagte

oder jedenfalls derfür diesen handelnde Zeuge
E, welcher als Erfüllungsgehilfe des Beklagten

anzusehen ist (S278 BGB), in fahrlässigerWeise

unterlassen haben, sich über die Ausgestal-
tung der,,freien Mitarbeit" der beim Kläger
beschäftigten, nebenberuflich tätigen Fahr-

lehrer im einzelnen kundig zu machen und

den Kläger dann dementsprechend im Hinblick

auf eine mögliche Sozialversicherungspflicht

zu beraten. Dadurch hat der Kläger in Zusam-

menhang mit der nachträglichen Heranziehu ng

zur Abführung von Sozialversicherungsbeiträ-
gen einen Schaden erlitten, wozu noch weiter

unten Einzelheiten auszuführen sind.

Der Beklagte hat nicht substantiiert dargelegt,

daß, in welcherWeise und bei welcherGelegen-

heit er sich konkret Kenntnisse Über die tatsäch-

liche Eingliederung der ,,freien Mitarbeiter" in

der Fahrschule des Klägers verschafft und

dementsprechend den Kläger oder dessen im

Gt-11/95



Gr-11/95

inhalt zuverlässig unterrichtet (Arndt, BNotO,

2. Aufl. Anh. zu $19, BeurkG 521 Anm. ll 2;

Keidet/KuntzelWinkler, FGG 12. Aufl.Teil B 521

BeurkG Rdn.9;Jansen, FGG 2. Aufl. Bd.lllS2l
BeurkG Rdn.7; Mecke/Lerch, BeurkG 2. Aufl.

$21 Rdn.s). Art und Umfang der Einsicht hän-

gen entscheidend von der Rechtsnatur, dem

lnhalt und den Risiken des jeweiligen Urkunds-

geschäfts ab. Die geschuldete Grundbuchein-

sicht hat sich nur auf diejenigen Tatsachen zu

erstrecken, deren Kenntnis zur Erfüllung des

Zwecks des $21 BeurkG für das jeweilige

Geschäft von Bedeutung ist, also gerade nicht

auf die Umstände für die Versteuerung eines

Spekulationsgewinns (Senatsurt.v' 5.2'1985 -
lX ZR 83/84, a.a.O.; Huhn/von Schuckmann,

BeurkG 2. Aufl. 521 Rdn. 22)' Für den vom

Beklagten hier beurkundelen GrundstÜckskauf

war die konkrete Grundbucheinsicht deshalb

nicht unvollständig, sondern ausreichend. Ob in

Einzelfällen nur die vollständige Ablichtung des

Grundbuchblattes eine zuverlässige Grund-

lage für die Belehrung durch den Notar sein

mag, braucht hier nicht entschieden zu werden'
lar{anfallc npht os nieht an aus einem solchen

vvt r. vv

Sonderfall heraus dem Notar Rechtspflichten

für jedes durchschnittliche Urkundsgeschäft

aufzuerlegen.

Einen über den lnhalt des $21 BeurkG hinaus-

gehenden Vertrauensschutz konnte der beur-

kundete Vermerk des Beklagten, daß er das

Grundbuch habe einsehen lassen, nicht

begründen.

b) Auf das Senatsurt. v.10.11.1988 (IXZR 31/88,

NJW 1 
g 89, 586 :G t 89, 9 4) kannd ie Ansicht des

Berufungsgerichts nicht gestützt werden' ln

dem seinerzeit entschiedenen Fall ist der Senat

von dem Grundsatz ausgegangen, daß der

NotarAnlaß zu einem Hinweis auf die drohende

Versteuerung eines Spekulationsgewinnes hat,

wenn er vor oder während der Vertragsbeur-

kundung positive Kenntnis davon erhält, daß der

Verkäufer das Grundstück vor weniger als zwei

Jahren erworben hat und die Anschaffungs-

kosten unter dem Verkaufspreis liegen' Ferner

hat der Senat der positiven Kenntnis den Fall

gleichgestellt, daß in der Kanzlei des Notars zu

dem Urkundsvorgang Urkunden eingereicht

werden, aus denen sich alle genannten Tatsa-

chen ergeben. Nur wegen des Umstandes,

daß das Büropersonal die tatsächlich
vorhandenen Unterlagen dem Notar nicht
vorgelegt hat, hat der Senat einen Organi-

sationsfehler des Notars angenommen. Die

Entscheidung bietet jedoch keine Grundlage

für die vom Berufungsgericht vorgenommene

Ausweitung, daß der Notar sein Personal dazu

anhalten müsse, von sich aus überhaupt erst

die erforderlichen Urkunden herbeizuschaffen.

3. Das nach alledem auf Rechtsfehlern beru-

hende Urteil eruveist sich nicht aus anderen

Gründen als richtig. Vielmehr kann der Senat

in der Sache selbst abschließend entscheiden,

weil die Klage nicht schlüssig ist (S565 Abs.3

Nr. 1 ZPO). Der Kläger behauptet selbst nicht,

daB dem Beklagten oder seinem Büropersonal

eine Ablichtung des Grundbuchblatts oder ein

handschriftlicher Vermerk mit den entscheiden-

den Eintragungsdaten talsächlich vorgelegen

habe. Er stützt die Klage - zu Unrecht - allein

darauf, daß der Beklagte entsprechende Fest-

stellungen nicht getroffen habe.

lnsoweit ist es auch unerhebiich, ciaß es Vbr-

drucke für Auszüge aus dem Grundbuch gibt,

die Raum nichl nur für den lnhalt der Eintra-

gung, sondern auch für deren Datum lassen'

Bedeutung erlangen solche Anregungen nur'

soweit der Notar im Einzelfallzu eigenen Ermitt-

lungen verpflichtet ist.

- Sozialversicheru ngsPfl icht

- Prilfungspflicht

- Verbandsinformationen

- Mitverschulden
(Hanseatisches OLG, llrt.v. 5.9.1992 -11 U 96/91)

Leitsätze (d.Red.):

Freie Mitarbeit
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Aus den Gründen:

L Der Klageanspruch ist dem Grunde nach

aus dem rechtlichen Gesichtspunkt einer positi-

ven Forderungsverletzung des Mandats- und

Beratungsvertrags (S675 BGB) gerechtfertigt,

er ist der Höhe nach jedoch nur zu einem Teil-

betrag von 16.250,- DM zuzügliche 40/o Zinsen

hierauf seit dem 1.2.1990 begründet'

1. Für die Entscheidung des Rechtsstreits

kommt es nach Auffassung des Senats nicht auf

die zwischen den Parteien strittige Frage an, ob

der Beklagte bzw. ein für diesen handelnder Mit-

arbeiter - der Zeuge E - dem Kläger von dem

Sch rei ben de r AO H.v. 21.12'1976 1Kiäg e ran iage

17) seinerzeit Kenntnis gegeben hat, und wozu

die Parteien kontrovers Stellung bezogen

haben. Das Landgericht hat zutreffend darauf

hingewiesen, daß jenes Schreiben nicht

schlechthin einen Hinweis auf eine Sozial-

versicherungspflicht beamteter, nebenbe-

ruflich tätiger Fahrlehrer enthält, sondern

durchaus in dem Sinne verstanden werden

kann, daß Sozialversicherungsbeiträge (nur)

für solche Beamte abzuführen seien, die

nebenberuflich als Angestellte beschäftigt
würden. lm Grunde besteht nicht nur die Mög-

lichkeit eines solchen Verständnisses der

Anlage 1Z vielmehr ergibt schon der insoweit

eindeutige Wortlaut, daß jenes Schreiben sich

nicht mit der Frage beschäftigt, ob nebenberut

lich als Fahrlehrer tätige Beamte auch als ,,freie

Mitarbeiter" eingesetzt werden können'

Vielmehrwird in jenem Schreiben nur die Frage

behandelt und letztlich verneint -, ob sich die
(Sozial-)Versicherungsfreiheit von Beamten

im Rahmen ihres eigentlichen Beamtenver-

hältnisses auch auf andere, außerhalb des-

selben liegende Beschäftigungsverhält-
nisse erstrecken kann. Der Kläger hat im übri-
gen nicht behauptet, er sei mangels rechtlicher

Aufklärung von der Versicherungsfreiheit bei

ihm nebenberuflich beschäftigter Fahrlehrer

etwa deswegen ausgegangen,weiljene auch in

ihrer hauptberuflichen Tätigkeit von der Sozial-
versicheru ngspf I icht f rei gestel lt gewesen seien.

Vielmehr kommt vorliegend, wie es das Land-
gericht ebenfalls zutreffend gewürdigt hat,

eine zu r Schadenersatzverpf lichtu n g fü h rende

Pflichtverletzung des Beklagten nur insofern in
Betracht, als es er bzw der für ihn handelnde

Zeuge E unterlassen haben, beim Kläger die
genauere Ausgestaltung der,,f reien M itarbeiter-

tätigkeit" der betreffenden Fahrlehrer im einzel-
nen zu hinterfragen und dann auf sich dement-

sprechend ergebende Bedenken bezüglich

einer Freistellung von der Sozialversicherung

hinzuweisen. Daß sich der Kläger insofern nur
mit Hinblick auf den Status ,,freie Mitarbeiter/

Angestellte" in Unkenntnis befunden haben

kann, bestätigt auch der lnhalt des (unvollstän-

dig, nämlich ohne seine S. 5) zur Akte gereich-

ten Urteils des Sozialgerichts Hamburg vom

26.4.1989.

2. Der Senat ist jedoch anders als das Land-
gericht der Auffassung, daß es der Beklagte

oder jedenfalls derfür diesen handelnde Zeuge
E, welcher als Erfüllungsgehilfe des Beklagten

anzusehen ist (S278 BGB), in fahrlässigerWeise

unterlassen haben, sich über die Ausgestal-
tung der,,freien Mitarbeit" der beim Kläger
beschäftigten, nebenberuflich tätigen Fahr-

lehrer im einzelnen kundig zu machen und

den Kläger dann dementsprechend im Hinblick

auf eine mögliche Sozialversicherungspflicht

zu beraten. Dadurch hat der Kläger in Zusam-

menhang mit der nachträglichen Heranziehu ng

zur Abführung von Sozialversicherungsbeiträ-
gen einen Schaden erlitten, wozu noch weiter

unten Einzelheiten auszuführen sind.

Der Beklagte hat nicht substantiiert dargelegt,

daß, in welcherWeise und bei welcherGelegen-

heit er sich konkret Kenntnisse Über die tatsäch-

liche Eingliederung der ,,freien Mitarbeiter" in

der Fahrschule des Klägers verschafft und

dementsprechend den Kläger oder dessen im
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Büro tätige Ehefrau, die Zeugin P, beraten hätte.
Auch der von dem Beklagten bezeichnete
Zeuge E hat bei seiner Vernehmung vor dem
Landgericht ausdrücklich bekundet, daß er
keine konkrete Erinnerung an entsprechende
Gespräche habe. Es kann also von einer ent-
sprechenden Aufklärung durch den Kläger
oder dessen Mitarbeiter nicht ausgegangen
werden. Dieses Unterlassen stel lt d ie Verletzu ng
ei ner Rechtspf I icht dan wobei d iese Beu rtei I u n g

nicht aufgrund einer abstrakten Pflichtenbe-
schreibung, sondern in Ansehung der Um-
stände des Einzelfalls gerechtfertigt isl (vgl.

Vo I I ko m m e r, Anwalts h aftu n g s recht, 1 9 89, Rd n.

95; BGH NJW : Gl 1988, 164 :1988, 1079,

1080 f). Der Zeuge E, der nach eigener Bekun-
dung von 1975 bis 1988 in der Praxis des
Beklagten als Leiter der Steuerabteilung tätig
wa[ durfte sich nicht allein auf die Auskunft des
Klägers bzw. der Zeug i n P verlassen, besti m mte
Beschäftigte seien,,freie Mitarbeite/i Soweit
dieser Begriff einen tatsächlichen lnhalt hat,
galt zwar der für tatsächliche Angaben
eines Mandanten zugunsten des Anwalts/
Steuerberaters bestehende Vertrauens-
schutz (vgl. Vollkommer a.a.O., Rdn. 111). Der
Begriff des,,freien Mitarbeiters" ist aber nur
scheinbar tatsächlicher Natu4 er hat jeden-
falls auch eine rechtliche Komponente.

Es bedurfte insoweit daher einer gewissen-
haften Nachfrage und Aufklärung bei dem
Mandanten. Für den Kläger kann auch in dem
Verhältnis zu dem Beklagten bzw.zu dem Zeu-
gen H kein erheblicher und problembezogener
Bildungs- und Erfahrungsstand unterstellt wer-
den, welcher die Aufklärungspflicht hätte entfal-
len lassen, denn dies setzte besondere Rechts-
und Verfahrenskenntnisse des Klägers voraus,
wofür keinerlei Anhaltspunkte bestehen (vgl.

dazu: OLG München in VersR 1986, 172 f
fMandant/Volljuilst]; BGH in NJW 1982, 437 t
[M an dant hatte sch on verg I e i ch bare Prozesse] ).

Die Pflichtenstellung mag anders zu beurteilen
sein, wenn der Beklagte bzw der Zeuge E im
Falle des Klägers nur ein Mandant zu zeitlich
und sachlich eng begrenzter Betreuung und
Beratung gehabt hätten. ln einem solchen Fall

wäre dann auch nicht präsentes Wissen von

de n Vorsch rift e n des Fah rleh rerg esetzes zu v er-
langen gewesen, welche der Zeuge E nach
eigenem Bekunden auch nicht kannte. Nur ver-
hält sich hier die Angelegenheit anders: Der
Beklagte und der für ihn handelnde Zeuge F.

waren - bezogen auf den Zeitraum der sozial-
versicheru n gsrechtl ichen Nach belastu n g (1. 

-12.

1980 bis 31.21985) - schon 7 bzw.5 Jahre für
den Kläger und dessen Fahrschulbetrieb tätig.
Diese Tätigkeit betraf nicht nur eine spezi-
fisch rechtliche Betreuung, sondern gerade
auch eine umfassende, ständige Betreuung
in steuerlicher und sozialversicherungs-
rechtlicher Hinsicht, wozu u.a. auch die
monatlichen Meldungen zurAOKund zu den
Berufsgenossenschaften gehörten. lm Rah-
men einer solchen mehrjährigen, umfassenden
Betreuung hätte für den Beklagten und dessen
einschlägig befaßte Mitarbeiter hinreichend
Zeit und Veranlassung bestanden, sich einer-
seits mit der spezifischen Ausgestattung der
,,freien Mitarbeit" betreffender Fahrlehrer
sowie andererseits auch mit den Rahmen-
bed i n g u n g en d iese r Fah rleh re rtäti g keit ve rtraut
zu machen.

lnsofern wäre für den hier entscheidungsrele-
vanten Zeitraum ab 1980 jedenfalls auch Kennt-
nis von den Bestimmungen des Fahrlehrer-
gesetzes (Gesetz über das Fahrlehreruesen v.

25.8.1969, BGBI 1,1336 ff - teitweise geändert
durch Änderungsgesetzv. 3. 2. 1976, BG Bl t, 257
ff) zu fordern gewesen, die unstreitig nicht
vorlag. Zwar handelt es sich bei den Bestim-
mungen jenes Gesetzes nicht um sozialver-
sicherungsrechtliche, sondern um ordnungs-
rechtliche Vorschriften. Aber auch die Kenntnis
jener Bestimmungen, insbesondere diejenige
von den $$1 Absatz 2,10 Abs.1 FahrlG, wonach
eine selbständige Betätigung als Fahrlehrer
ohne Fahrschulerlaubnis unstatthaft ist, hätte
einen zusätzlichen Anstoß auf seiten des
Beklagten und des Zeugen E gegeben, die
Frage der freien Mitarbeiterschaft von Beschäf-
tigten des Klägers und somit auch die Frage
entsprechender Sozialversicherungspflicht
kritisch zu überdenken.

Wäre solches geschehen und dann eine ent-
sprechende Beratung des Klägers erfolgt, die

{

a

a

I

ll. JeneAusführungen halten derSachrüge der
Revision nicht stand . Zwar trift der allgemeine
rechtliche Ansatz des Berufungsgerichts zu;
seine weiteren Ausführungen widersprechen
dem jedoch. Das Berufungsgericht erkennt
auch richtig, daß seine Auffassung ,,im Ergebnis
darauf hinausläuft, daß der Notar sein das
Grundbuch einsehendes personal dazu anhal-
ten müsse, grundsätzlich eine vollständige
Ablichtung des Grundbuchblattes vorzulegen,
um so den Fehlern vorzubeugen, die bei hand-
schriftlichen Notizen nicht ganz auszuschließen
sind'i Eine solche Rechtspflicht besteht aber
nicht allgemein. Auch davon abgesehen ergibt
der eigene Vortrag des Klägers nicht, daß der
Beklagte eine jenem gegenüber obliegende
Amtspflicht im Sinne des g19Abs.1Satz1 BNotO
verletzt hat.

1. Der Notar, der einen Grundstückskaufuertrag
beurkundet, ist regelmäßig nicht nach 917
Abs. 1 BeurkG gehalten, auf steuerrechiliche
Folgen des beurkundeten Geschäfts hinzu-
weisen (Senatsurt.v.14.5.1992 - tXZR 262/91,
WM 1992, 1533,1535; Haug, Die Amtshaftung
des Nofars Rdn. 559; Reithmann/Rött/Geßete,
Handbuch der notariellen Vertragsgestaltung
5. Auf l. Rd n. 21 4). Denn d i ese gehöre n typische r-

weise nicht zum lnhalt eines Grundstückskauf-
vertrages selbst, sondern ergeben sich kraft
Gesetzes als Folgen daraus. Die Vergütung des
Notars gilt ein solches Belehrungsrisiko nicht
mitab.lm Bedarfsfalle müssen sich die Beteilig-
ten über Steuerfragen von Fachkräften geson-
dert beraten lassen.

Ausnahmsweise ist der Notar im Rahmen sei-
ner allgemeinen Betreuungspflicht (Sl4 Abs.l
BNotO) gehalten, auch auf steuerliche Gefah-
ren aufmerksam zu machen, wenn er auf-
grund besonderer Umstände des Einzetfalls
Anlaß zu der Vermutung haben muß, einem
Beteiligten drohe ein Schaden, weil er sich
der Gefahr des Entstehens einer besonde-
ren Steuerpflicht nicht bewußt ist (Senafsurf.
v. 14.5.1992 - lX ZR 262/91, a.a.O.; Haug a.a.O.
Rd n. 565 ; Ganter W M Sonderbei tage 1 /19g3 S. 1,

7 m.w.N.). Das gilt insbesgndere für das Ent-
stehen der sogenannten Spekulationssteuer
(BGH, Urt.v. 2.6.1981 - Vt ZR t4B/79, WM tggl,

942, 943; Reithmann/Röll/Geßele a.a.O. Rdn
215).

Die entsprechende Voraussetzung - einen
objektiven Anlaß für eine derartige Besorgnis -
stellt das Berufungsgericht hier nicht fest: Der
Beklagte wurde nicht ausdrücklich nach einer
Steuerpflicht gefragt. Er kannte zwar die ein-
schlägigen einkommensteuerrechilichen Be-
stimmungen, wußte aber nicht, daß der Kläger
das Grundstück erst vor weniger als zwei Jah-
ren zu einem niedrigeren Kaufpreis selbst
gekauft hatte.

2. Das Berufungsgericht erweitert die betreu-
ende Belehrungspflicht im Ergebnis zu einer
Pflicht zur Ermittlung von Tatsachen, aus denen
es dann erst die konkrete Gefahr ableiten will.
Das ist rechtsfehlerhafi.

a) Ein Notar muß beider Beurkundung eines
Grundstückskaufvertrages nicht Tatsachen
ermitteln, die für das mögliche Eingreifen
von Steuertatbeständen - etwa gg22 Nr.2,23
Abs.1 Satz 1 Nr.1a ESIG -von Bedeutung sein
können; insbesondere erstreckt sich seine aus
$21 BeurkG ergebende Pflicht, das Grundbuch
ei nzusehen, n icht auf so lche Tatsachen (Senafs-
urt.v.5.2.1-985 - IXZR 83/84, NJW1gBS,1225:
Gl16/85; Haug a.a.O. Rdn. 56l f;Ganter.a.a.O.).
Deshalb muß der Notar, der selbst das Grund-
buch einsiehl, zwar darauf achten, ob der Ver-
äußerer rechtswirksam als Berechtigter einge-
tragen ist. Er muß aber durchweg nicht auf den
Zeitpunkt des Erwerbs achten, nur um daraus
möglicherweise Anlaß für eine steuerrechiliche
Belehrung zu erhalten. Darüber hinaus hat ihn
der Preis, zu dem der Verkäufer zuvor das
Grundstück erworben hatte, durchweg nicht
zu interessieren; nur aus einem Vergleich zwi-
schen den früheren Anschaffungskosten und
dem jetzt vorgesehenen Verkaufspreis könnte
sich aber ein Gewinn errechnen, der möglicher-
weise zu versteuern wäre. Ebensowenig wie der
Notar selbst sind die von ihm beauftragten
Personen zu derartigen Feststellungen ver-
pflichtet.

$21 BeurkG stelltes nach einhelliger und zutref-
fender Ansicht in das pflichtgemäße Ermessen
des Notars, wie er sich über den Grundbuch-
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- Grundbucheinsicht
- Spekulationsgewinn, S23 ESIG

(BGH, IJrt.v. 13.6.1995 - lX ZR 203/94)

Leitsätze:

Tatbestand:

Der Kläger und seine Ehefrau kauften am

16. 1. 1986 ein GrundstÜck. Am 8. 1. 1988 verkauf-

ten sie es durch einen von dem beklagten Notar

beurkundeten Kaufuertrag zu einem um

120.000 DM höheren Kaufpreis weiter. Nach S3

diesesVertrages hatte der Beklagte das Grund-

buch einsehen lassen und den lnhalt mit den

Beteiligten erörtert.

Wegen eines Spekulationsgewinns von 92'911

DM setzte das Finanzamt gegen den Kläger

und seine Ehefrau eine um 32.190 DM höhere

Einkommensteuerschuld fest. Hierfür macht

der Kläger, dem seine Ehefrau ihren angebli-

chen Ersatzanspruch abgetreten hat, den

Beklagten verantwortlich. lnsoweit hatte die

Klage in erster lnstanz - nach Einspruch gegen

ein klageabweisendes Versäumnisurteil

Erfolg. Das Beruf u n gsgericht hat den Beklagten

- nur - in Höhe von 21.531 DM nebst Zinsen ver-

urteilt und insoweit die Revision zugelassen, die

der Beklagte eingelegt hat.

Aus den Gründen:

Das Rechtsmittel ist begründet.

L Das Berufungsgericht hat ausgeführt:

Auf die Gefahr eines Steuerschadens müsse

der Notar ausnahmsweise hinweisen, wenn dies

nach der ihm auferlegten Betreuungspflicht ge-

boten sei. Auf einen zu versteuernden Spekula-

tionsgewinn habe er aufmerksam zu machen,

wenn er vor oder während der Beurkundung

des Kaufuertrages erfahre, daß der Verkäufer

das Grundstück vor weniger als zwei Jahren

enruorben habe, und wenn zugleich erkennbar

sei, daß die steuerlichen Auswirkungen des

Geschäfts für den Verkäufer von Bedeutung

seien. Liege dem Notar der frühere Kaufuertrag

nicht vor, und lasse er das Grundbuch durch

einen Mitarbeiter einsehen, der Bezeichnung

und Größe des Grundstücks sowie den Eigen-

tümer handschriftlich notiere, so brauche das

Datum des Ankaufs nicht geklärt zu werden.

Liege dem Notar aber eine Fotokopie vom lnhalt

des Handblatts vor, so müsse er das Auflas-

sungsdatum beachten. Durch den Vermerk in

S3 des vor ihm errichteten Vertrages habe der

Beklagte den Eindruck erweckt, als sei er seiner

Aufgabe aus S21 BeurkG nachgekommen.
n--- 
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sicht nehmen. Grundbuchabschriften durch

Mitarbeiter hätten sich auf den aktuellen gülti-

gen lnhalt des Grundbuchblattes zu erstrecken.

Es könne nicht Aufgabe der Notariatsangestell-

ten sein auszuwählen, was sie daraus ver-

merken wollen; deshalb hätte der Beklagte

entweder über die Unvollständigkeit des vom

Mitarbeiter gefertigten Notizzettels,,stolpern"
müssen, oder er hätte einen von vornherein

unvollständigen Grundbuchauszug fertigen

lassen. Aufg ru nd der U nvol lständ ig keit des Aus-

zugs hätte er die Vertragsteile darauf hinweisen

müssen, daß er über die Risiken keinevolle Aus-

kunft geben könne. Dann liege es nahe, daß

nach diesen Risiken näher gefragt und im
Ergebnis der Beurkundungstermin um acht

Tage verschoben worden wäre.

Allerdings sei der Schadenersatzanspruch
wegen eines Mitverschuldens des Klägers zu

mindern. Hätte dieser gegenüber dem Finanz-

amt nachhaltig dargetan, daß er erhebliche Auf-

wendungen für Wertverbesserungen gehabt

habe, wäre eine um 10.659 DM niedrigere Ein-

kom mensteuer festgesetzt worden.

sicherlich aber nicht eine eindeutige Prognose

zu späteren behördlichen und sozialgerichtli-

chen Bewertungen zum lnhalt haben mußte, so

hätte sich der Kläger entweder für entspre-

chende Meldungen zur AOK entschließen, an-

sonsten aber auch sich in seinem beschäfti-
gungsmäßigen Verhalten gegenÜber den

betreffenden M itarbeitern rechtzeiti g ei n richten

können. Der Schaden des Klägers besteht

unabhängig von der unter den Prozeßparteien

unterschiedlich beurteilten Frage, ob sich die

beim Kläger nebenberuflich tätigen Fahrlehrer

ei nen Abzu g von Sozialversicheru n gsbeiträgen

von den vereinbarten Stundenlohnsätzen hät-

ten gefallen lassen, zumindest darin, daß sich

der Kläger gegenüber den betreffenden Fahr-

lehrern für den Fall einer etwaigen nachträgli-

chen Heranziehung nicht die Erstattung von

Sozialversicherungsbeiträgen vorbehalten
oder sich nicht bei seiner Preisgestaltung
gegenüber den Fahrschulkunden entspre-
chend eingerichtet hat. Es besteht kein

Anhaltspunkt dafür; daß der Kläger von den sei-

nerzeit bei ihm beschäftigten nebenamtlichen

Fahrlehrern jetzt noch Sozialversicherungs-

beiträge nachträglich fordern kann, enlspre-

chendes behauptet auch nicht der Beklagte'

3. Es kann schließlich den Beklagten auch

nicht enllasten, wenn etwaige frühere
Betriebsprüfungen nicht zu Beanstandun-
gen in sozialversicherungsrechtlicher Hin-

sicht geführt hatte. Ein diesbezüglicher Ver-

trauenstatbestand zugunsten des Beklagten

kann schon deshalb nicht angenommen wer-

den, weil in keiner Weise konkret und nachvoll-

ziehbar dargelegt ist,wann,wie umfassend und

mit welchen wesentlichen Zielaspeken solche

Betriebsprüf u ngen stattgefu nden haben sol len.

Ebensowenig ist gesagt, ob solche Betriebs-
prüfungen auch die Untersuchung des konkre-

ten Tätigkeitsablaufs der,,freien Mitarbeitel'

zum Gegenstand gehabt hätten, mithin gerade

den Gesichtspunkt, der wesentlich für das den

Kläger belastende sozialgerichtliche Urt' v'

26.4.1989 gewesen war.

4. Die versäumte Aufklärung des Klägers

erfolgte schon nach den eigenen Darlegungen

des Beklagten in fahrlässiger Weise, er hat sie

gemäß SS276 Abs.1,278 BGB zu veranWvorten,

und sie begründet seine Schadenersatzpflicht
gegenüber dem Kläger. Allerdings ist der
Beklagte nur zu teilweisem Schadenersatz ver-
pflichtet, weil sich der Kläger ein gleichwertiges

und zum Teil- nämlich bezüglich Konkursbera-
tungs- und lmmobilienschätzkosten von insge-

samt DM 2.950,- ein überuriegendes eigenes
Mitverschulden anrechnen lassen muß.
Dazu im einzelnen:

a) Der Klägerwar in dem Zeitraum 1980-1985
und auch davor Mitglied des Fahrlehrerver-

bands. Als solches erhielt er die Mitgliedszeit-
schrift ,,Fahrschule" sowie sonstige Ver-

bands-lnformationsschriften. Solches Mate-

rial wurde nämlich, wie auch aus den Bekun-
dungen des Zeugen Rechtsanwalt Dr. N., einem

langjährigen Berater des Fahrlehrerverbands,
folgt, jeweils an die Fahrschulen der Verbands-
m itg I ieder versch ickt. Der Zeuge Dr. N. hat weiter
glaubhaft bekundet, daß die Problematik der
Beschäftigung beamteter Fahrlehrer als,,freie
Mitarbeitef' schon mehrere Jahre vor der für

den Kläger entscheidenden Betriebsprüfung
/'lOQÄ\ irn \/arhand halzannt urar lr/it r{iocor
\rvvv./ rr I I

Problematik hätten sich verschiedentlich Ver-

bandsmitteilungen hinweisend und auch war-

nend befaßt. Soweit der Kläger solche Ver-

bandsmitteilungen nicht zur Kenntnis oder
aber wenigstens zum Anlaß genommen hat,

nun seinerseits den Beklagten oder dessen
Mitarbeiter F. auf eine gezielte überprüfung
des Status der betreffenden Fahrlehrer
anzusprechen, handelte er treuwidrig, und

er I ieß d iejen i ge Auf merksamkeit au ßer achl, d ie

ihm verständigerweise zumutbar war, um sich

selbst vor Schaden zu bewahren. Dieses sog.

,Verschulden gegen sich selbst" muß sich der
Kläger gemäß S254 BGB anrechnen lassen.

Ergänzend und zur Vermeidung von Wieder-

holungen nimmtderSenat insofern auch Bezug

auf die entsprechenden Ausführungen in dem

landgerichtlichen Urteil.

b) ln der grundsätzlichen Bewertung der Mit-

verantwortl ich keit des Klägers f ü r den Schaden,

soweit er in der Verpflichtung zur Nachzahlung
von Sozialversicherungsbeiträgen besteht (zur

Höhe des Schadens wird noch weiler unten

@
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ausgeführt), ist der Senat allerdings der Auf-
fassung, daß die beiderseitigen Verursachungs-
beiträge gleich schwerwiegen und in gleichem
Maße den Schadeneintritt wahrscheinlich
machten. Auch das erst in zweiter Linie bei der
Abwägung zu beachtende Maß des beiderseiti-
gen Verschuldens (vgl. BGH NJW 1969,789 ff,

790) kann hier nicht entscheidend unterschied-
lich gewichtet werden. Daher ist es gerechtfer-
tigt, dem Kläger hier von vornherein nur einen
50 %oigen Schadenersatz zuzubilligen. Soweit
dies das Landgericht auch im Zusammenhang
mit der Nachzahlung von Sozialversicherungs-
beiträgen anders gesehen und diesbezüglich
ein überwiegendes Mitverschulden des Klä-
gers angenommen hat, wird dies nach Auffas-
sung des Senats durch eine persönliche Erklä-
rung des Klägers zu Protokoll des Landgerichts
nicht gedeckt. Denn der Kläger hat dort ledig-
lich ausgeführt, daß er beiAnmeldung der hier
entscheidenden Betriebsprüfung sich mit dem
Vorsitzenden des Fahrlehrerverbands als auch
mit dem Zeugen Dr. N. wegen der Einschätzung
des Status der,,freien Mitarbeiter" in Verbindung
gesetzt habe. Über die lntensität etwaiger Ge-
spräche im Kollegenkreis ist nichts gesagt,
solche Gespräche wären zudem rechtlichen
Beratungen nicht gleichzustellen. Dies war
dann aberzu einemZeitpunkt,alsein in nachzu-
fordernden Sozialversicherungsbeiträgen für
1980-i985 bestehender Schaden schon
schuldhaft verursacht worden war. Die Bekun-
dungen der Zeugin P., auf die das Landgericht
ebenfalls verwiesen hat, weichen in dieser tat-
sächlichen Hinsicht auch nicht von der Erklä-
rung des Klägers ab. Die Annahme des Land-
gerichts, für eine derartige Rückfrage hätte der
Kläger keinen Anlaß gehabt, wenn er nicht
schon zuvot die Art der Abrechnung betreffend
die beamteten Mitarbeiter als zweifelhaft und
rechtlich fragwürdig eingeschätzt hätte, ist nach
Auffassung des Senats nicht zwingend.

c) Soweit der Kläger allerdings einen Schaden
deshalb geltend macht, weil er für eine konkurs-
rechtliche Anwaltsberatung sowie für eine
lmmobilienschätzung Aufwendungen von ins-
gesamt DM 2.950,- gehabt habe, scheitert der
Anspruch bereitsan einem überwiegenden Mit-
verschulden des Klägers (5254 Abs.2 BGB).

Er führt nämlich insoweit ohne weitere Darle-
gungen aus, daß dies,,im Zusammenhang mit
der rechtlichen Auseinandersetzung mit der
AOK u nd später zu r Vorbereitu ng der Verg leichs-
verhandlungen" geschehen sei. Diese Ausfüh-
rungen des Klägers lassen aber nicht erkennen,
i nwiefern d ie betreffenden kostenveru rsachen-
den Maßnahmen vor und während der im
Ergebn is erfolg reichen Verg leichsverhand I un-
gen mit der AOK sinnvoll und nötig waren, und
weshalb er insofern nicht ein etwaiges Schei-
tern der Bemühungen in der rechtlichen Aus-
einandersetzung und hernach bei den Ver-
gleichsbemühungen abgewartet hat. Ohne
nähere Darlegung des Klägers muß hier ange-
nommen werden, daß eine konkursrechfliche
Beratung sowie eine lmmobilienschätzung
auch kurzfristig möglich gewesen wären. Dem
Vortrag des Klägers ist schließlich nicht zu ent-
nehmen, daß die beiden Maßnahmen in An-
sehung des vom Petitionsausschuß des
Deutschen B u n destags ve rm ittelte n Verg le ichs
noch irgendeine wesentliche Bedeutung hatten.

5. a) Nach allem hat der Kläger Anspruch auf
Ersatz des hälftigen, ihm im Zusammenhang
mit der nachträglichen Zahlung von Sozialver-
sicherungsbeiträgen entstandenen Schadens.
Bei der Berechnung darf jedoch nicht dervolle,
vom Kläger aufgewendete und angesetzte
Betrag von DM 65.000,- zugrunde gelegt wer-
den, sondern nur ein Betrag von DM 32.500,-.
Da die AOKdem Kläger im Rahmen des getrof-
fenen Vergleichs von ihrer Forderung nicht
gesondert Arbeitgeber- oder Arbeitnehmer-
anteile zur Sozialversicherung erlassen, son-
dern ihre Forderung pauschalauf DM 65.000,-
reduziert hat, betrifft die Hälfte dieses Betrages
Arbeitgeberanteile, die der Kläger ohnedies zu
tragen gehabt hätte. Darauf,wie der Klägerdie
Stundenlöhne der nebenberuflich tätig
gewesenen Fahrlehrer kalkuliert hatte,
kommt es im Hinblick auf die nachzuentrich-
tenen Arbeitgeberanteile zur Sozialversi-
cherung nicht an. Demnach verbleibt als
Schaden der vom KIäger nachentrichtete
Arbeitnehmeranteil zur Sozialversicherung,
wovon sich der ihm gemäß den obigen Ausfüh-
rungen zuzubilligende hälftige Schadenersatz
mit DM 16.250,- errechnet.

i
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gerät des Oberlandesgerichts wegen der lnan-
spruchnahme durch andere Absender u.U.
n icht jederzeit f ü r den Prozeßbevol I mächtigten
des Beklagten erreichbar wa6 blieb ein hin-
reichend langer Zeilraum, um ggfs. unter Zu-
hilfenahme der automatischen Wahlwieder-
holung den Schriftsatz von K. nach F. zu ver-
senden.

Mit Recht macht der Beklagte geltend, daß ihn
kein Verschulden daran trifft, daß das Empfangs-
gerät der Zivilsenate in E technisch gestört war
und daß es grundsätzlich Sache der Justiz-
behörden in F war, dafür Sorge zu lragen, daß
das Telefaxg e rät au ch nach D ie nstsch I u ß f u n kti-
onsfäh i g war ( BG H, U rt. v. 2. 1 0. I g9l a.a. O/. Dies
berfreit ihn indessen nicht davon, alle noch
möglichen und zumutbaren Maßnahmen zu
ergreifen, wenn sich herausstellt, daß aus von
ihm nichtzu vertretenden Gründen wegen einer
technischen Störung eine Telefax-Verbindung
nicht zustandekommt,

Daß der Prozeßbevollmächtigte des Beklagten
diesen Anforderungen nicht gerecht geworden
ist, hat das Berufungsgericht zutreffend ange-
nommen. Denn spätestens um 20.00 Uhr, als
nach dreistündigen Versuchen eine Verbin-
dung mit dem Gericht in E nicht zustandege-
kommen war und das Telefaxgerät in der Kanz-
lei ständig Fehlversuche der übermitilung
gemeldet hatte, mußte sich dem prozeßbevoll-

mächtigten die Erkenntnis aufdrängen, daß bei
dem Empfänger eine technische Störung vor-
lag und er deswegen versuchen mußte, in
anderer Weise für die Einlegung der Berufung
vor Ablauf des Tages Sorge zu tragen. Wie sich
aus der eidesstattlichen Versicherung des pro-
zeßbevollmächtigten ergibt, hat er dies auch
nicht verkannt. Denn sonst hätte er nicht ver-
sucht, in F. ansässige Rechtsanwälte um die
Einreichung des Berufungsschriftsatzes zu
bitten. Mit diesem fehlgeschlagenen Versuch
und einer Recherche in derJuris-Datenbank,
um sich über die den Prozeßbevollmächtig-
ten treffenden Pflichten zu unterrichten,
durfte sich der Prozeßbevollmächtigte des
Beklagten jedoch nicht begnügen. Ob er, wie
der Kläger meint, verpflichtet gewesen wäre, mit
dem Wagen nach E zu fahren, um den Schrift-

satz dort in den Nachtbriefkasten des Gerichts
ei nzuwerfen, bedarf kei ner Entscheidu ng. Den n
dem Anwalt standen, wie das Berufungsgericht
mit Recht ausgeführt hat, andere zumutbare
Möglichkeiten zu Gebote. Neben derAufgabe
eines Telegramms drängte sich vor allem
auf, den Schriftsatz per Telefax an das Obbr-
landesgericht in K. zu versenden. Der Hinweis,
daß ihm dessen Telefax-Nummer nicht bekannt
gegeben worden sei, entlastetden Anwalt nicht.
Denn diese Anschlußnummer hätte er aus all-
gemein zugänglichen Quellen unschwer in
Erfahrung bringen können. Davon abgesehen
ist nicht ersichtlich, warum der Prozeßbevoll-
mächtigte des Beklagten nicht auch versucht
hat, andere bei dem Oberlandesgericht K. zuge-
lassene Anwälte mit Kanzlei in E zu bitten, für
seinen Mandanten Berufung einzulegen, nach-
dem bei der von ihm angewählten Kanzlei nur
der Anrufbeantworter lief.

Anmerkung:

Der BGH macht deutlich, daß der Prozeßbevoll-
mächtigte das Risiko trägt, wenn er zum Emp-
fangsgerät des Gerichts kein Verbindung her-
stellen kann. Auch der Hinweis, daß der Fehler
im Gerät derJustizbehörde liegt, hilft dem Bera-
ter nicht weiter. Die Entscheidung verdeuilicht,
daß durch die Einschaltung technischer Hilfs-
mittel zur übermittlung von Schriftsätzen die
Gefahr einer schuldhaften Fristversäumung
erhöht wird. Die Möglichkeit, eine Frist bis zum
letzten Tag auszunutzen, birgt große Haftungs-
gefahren (Dr. Gräfe).

Die Entbindung des ehemaligen Steuerberaters
einer in Konkurs gefallenen GmbH von der
Verschwiegenheitspflicht muß durch deren
ehemaligen Geschäftsführer erfolgen.
(LG Saarbrücken, Beschl.v. 26. 5. 1 995
- 8 Qs 73/95 - wistra 1995, 239)

Gl Leitsatz
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-Telefax
- keine Verbindung zum Empfangsgerät

- Anmerkung
(BGH, Beschl.v. 6.3.1995 - llZB 1/95)

Leitsatz:

Aus den Gründen:

l. Das Landgericht K. hat den Beklagten verur-

teilt, an den Kläger 37.500,- DM nebst Zinsen zu

zahlen. Gegen diese Entscheidung hat der

seine Kanzlei in K. unterhaltende Prozeßbevoll-

mächtigte des Beklagten am 2.11.1994 verspä-

tet Berufung bei dem Oberlandesgericht K. -
Zivilsenate in E - eingelegt. Er hat geltend

gemacht, am letzten Tag der Rechtsmittelfrist

durch eine Störung des Telefaxgerätes des

Gerichts in F unverschuldet außerstande gewe-

sen zu sein, die Berufungsschrift zu übermitteln

und die Rechtsmittelfrist zu wahren. Das Beru-

fungsgericht hat durch den angefochtenen

Beschluß die Wiedereinsetzung versagt, weil

dem Prozeßbevollmächtigten nach Erkennen

der Störung des Empfangsgerätes noch meh-

rere Stunden geblieben seien, um die Berufung

durch Telegramm in H oder durch übermittlung

des Schriftsatzes an das Hauptgericht in K' per

Telefax einzulegen, und hat die Berufung ver-

worfen. Hiergegen richtet sich die sofortige

Beschwerde des Beklagten, der seine Auffas-

sung wiederholt, es habe kein Anwaltsverschul-

den vorgelegen, der Fehler liege vielmehr aus-

schließlich beim Gericht.

ll. Die sofortige Beschwerde ist nicht begrün-

det. Das Berufungsgericht hat mit Recht die

beantragte Wiedereinsetzung in den vorigen

Stand versagt, weil den Prozeßbevollmächtig-

ten des Beklagten ein Verschulden an der Ver-

säumung der Rechtsmittelfrist trifft ($$233, 85

Abs.2 ZPO), und hat folgerichtig die Berufung

als unzulässig verworfen ($579b Abs. 1 S. 2

ZPO). Diese Frage war im vorliegenden Fall

auch entscheidungsrelevant, weil unstreitig der

Schriftsatz überhaupt nicht in den Empfangs-

bereich des Oberlandesgerichts gelangt ist'

Wegen einer Störung des Telefaxempfangs-

geräts in E konnte nämlich schon keine Verbin-

dung zwischen dem Sendegerät des Prozeß-

bevollmächtigten des Beklaglen und dem Emp-

fangsgerät bei m Gericht hergestel lt werden, wie

die verschiedenen zu den Akten gereichten,

,,Fehl"-Vermerke enthaltenden Sendeberichte

ausweisen. Die Frage der Abwälzung des

Risikos technischer Störungen bei der über-
tragung der von Empfangsgerät aufgenom-
menen elektronischen Signale in eine les'
bare Schrift oder des vollständigen Aus'
drucks des Empfangenen (vgl. BGH, Urt.v.

7. 1 2. 1 99 4 - V I I I ZR 1 53 /93 : G I 95, 1 17, zu r Veröf-

fentl i ch u n g i n LM besti mmf), stellt sich deswe-
gen entgegen den zu undifferenzierten
Betrachtungen des Prozeßbevollmächtig'
ten des Beklagten nicht.

Es entspricht der ständigen höchstrichterlichen

Rechtsprechung, daß bestimmende Schrift-
sätze wie die Rechtsmitteleinlegung und

-begründung auch im Telefax-Verkehr dem

zuständigen Gericht übermittelt werden

können (Sen. Besch |v.20.9.1993 - llZB 10/93,

G I 94, 66 :BG H R ZPO S 51 I Abs. l,,Einleg ung 3"
m.w.N.). Zutreffend ist ferner; daß der Rechts-

mittelführer grundsätzlich die Rechtsmittel-
frist ausschöpfen darf, sofern er dabei die nor-

male Fristfür die Beförderung des Schriftstücks

berücksichtigl (vgl. BGH, Urt.v.2.10.1991 - IVZR

68 /91, NJW 1992, 244 m.w. N. :G I 92, 41 )'Desw e-

gen ist es dem Beklagten nicht vorzuwerfen,

daß sein Prozeßbevollmächtigter erst am

Abend des letzten Tages der Berufungsfrist den

Berufungsschriftsatzvon seiner Kanzlei in K' an

den zuständigen Zivilsenat des Oberlandesge-

richts in H per Telefax hat übermitteln wollen.

Denn auch unter Berücksichtigung des

Umstandes, dalS zu dieser Zeit das Empfangs-

@

b) Die vom Kläger weiter geltend gemachten

Zinsen (40/o p. a. seit dem 1.1.1990)sind in bean-

tragter gesetzlicher Höhe, allerdings nur seit

dem 1.2.1990 berechtigl ($284, 288 Abs' 1

BGB). Das Forderungsschreiben des Klägers

vom 22.11.1989 an den Beklagten ist nämlich

nicht als Mahnschreiben zu qualifizieren und

beinhaltet darüber hinaus die Zubilligung einer

Regulierungsfrist bis Ende Januar 1990' Eine

Anspruchszurüclarveisung durch den Beklag-

ten erfolgte ebenfalls erst unler dem 30.1.1990'

6. Der von dem Beklagten erhobene Verjäh-

rungseinwand greift bezüglich der berechtigten

Klageforderung von DM 16.250,- zzgl' 4o/o Zin-

sen seit dem 1.2.1990 nicht. Dabei kann dahin-

gestellt bleiben, ob hielwie der Beklagte meint,

die Dreijahresfrist gemäß S68 Steuerberatungs-

gesetz (SIBG) einschlägig ist, oder aber - so der

Kläger - die entsprechend lange Frist aus S51

BRAO. Beide Vorschriften stellen, wie im übri-

gen auch die allgemeine Verjährungsvorschrift

des $198 BGB, für den Verjährungsbeginn auf

die ,,Entstehung" des Anspruchs ab' Der Lauf

der Ver!ährungsfrist hatte im vorliegenden
Fall frühestens mit dem Zugang des Nach-

erhebungsbescheids der AOK v. 18'12.1985

an den Kläger begonnen, da für diesen erst
damit eine konkrete Gefahr tatsächlich ent-
standen und ihm somit die Möglichkeit
eröffnet war, mit einiger Sicherheit auf
Erfolg Feststellungsklage zu erheben (so für

Fätte dervortiegenden Art: Hefermehl in Erman,

BGB, Band 1, I Aufl.1989, Rdn.10 zu 5198 unter

Bezug auf BG HZ 83, 328 ff , 333 f :G I 1 4/82; vg l.

ferner: OLG Kartsruhe in NJW-RR 1991,922 ff,

923 ; ähntich für Fälle von Nacherhebungen auf-

grund von Außenprüfungen: Gehre, Steuer-

beratungsgesetz, 2. Aufl.1991, Rdn.11 zu 568)-

Verjährung für die klägerischen Schadenersatz-

ansprüche konnte demnach frühestens am

19.12.1988 eintreten. Zu beachten bleibt aber

weiter, daß der Lauf derVerjährung jedenfalls in

derZeitvom 8.1.1988 biszum 5.10'1989 (knapp

21 Monate) gehemmt war. Die Parteien hatten

nämlich mit ihrem Schriftwechsel v. 15.12'1987/

7.1.'1988 vereinbart, daß zunächst der Aus-
gang des sozialgerichtlichen Verfahrens ab-

gewartet werden sollte. Darin ist ein pactum
de non petendo i.S.d. S202 Abs. 1 BGB zu

sehen, also die Absprache, daß ein Anspruch
einstweilen nicht geltend gemacht werden soll
(vgl. Palandt-Heinrichs, BGB, 51. Aufl. 1992,

Rdn. 8 zu 5202). Die Zustellung des sozial-
gerichtlichen Urteils erfolgte erst am 5.9.1989,

so daß unter Beachtung der in $205 BGB ge-

regelten Wirkung der Verjährungshemmung

die Einreichung der vorliegenden Klage im

August 1990 mit ihrer verjährungsunterbre-

chenden Wirkung (S$209 Abs. 1 BGB, 270 Abs.

3 ZPO) in jedem Falle vor Verjährungseintritt
(Anfang September 1990) vorgenommen wor-
den ist.

Da nach alledem der Verjährungseinwand des
Beklagten ungerechtfertigt ist, kann für die Ent-

scheid u n g des Rechtsstreits dah i n gestellt blei-
ben, ob entsprechend einer neueren Recht-

sprechung (vgl. BGH GI 1991, 171 : ZIP 1991,

589 f-f) hier der Lauf der Verjährung nicht erst

überhaupt mit Rechtskraft des sozialgericht-
lichen Urteils begonnen haben könnte.

Anmerkung:

Die Ausfü hrungen zum Verjährungsbegi nn sind

durch die Entscheidung des BGH Urt. v.

11.5.1995 - IXZR 140/94- bestätigtworden:Für
den Verjährungsbeginn kommt es nicht auf die
Bestandskraft, sondern die Bekanntgabe des
schädigenden Steuerbescheides an wenn ein

fehlerhafter Sleuerrat ursächlich war.

Die Beratung oder Vertretung eines Auftrag-
gebers in steuerlichen oder wirtschaftlichen
Angelegenheiten schließt in der Regel die
Abschlußprüfung durch denselben Wirtschafts-
prüfer nicht aus.

(LG Konstanz, Urt.v.13.1.1995 - 1 HO 87/93,
n. rkr. - WPK- Mitt 1995, 1 02)

Gl Leitsätze
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1. Die Pflicht zur gewissenhaften Berufsaus-
übung gebietet es, daß nach der Beendigung
des Mandates die Steuerberatungsunterlagen,
auf die der Mandant einen Anspruch hat, ohne
Verzögerung und vollständig zurückgegeben
werden. Macht der Steuerberater wegen noch
offener Forderungen ein Zurückbehaltungs-
recht geltend, so muß er dies ausdrücklich tun
und die Restforderung exakt benennen.

2. Die Nichterteilung eines Arbeitszeugnisses
für einen Angestellten, auf das dieser gemäß

S630 BGB einen Anspruch hat, stellt ebenfalls
eine Verletzung der Pflicht zur gewissenhaften
Berufsausübung dar. Standesrechtlich ist es
auch nicht hinnehmba6 sein Zeugnis selbst vor-
zuformulieren.
(LG Stuttgart, Urt.v.23.11.1993 - 14 StL17/93

- SBK Rheinland-Pfalz 1995/3, 8)

Steuerliche Berater, die nicht nach deutschem
Recht bestellt sind, dürfen irn Geltungsbereich
des StBerG keine Hilfe in Steuersachen leisten.
Das gilt auch für Beratungen und Tätigkeiten
vom Ausland aus. Sie sind daher in jedem Ein-
zellall nach $80 Abs. 5 AO zurüclauweisen.
Gleiches gilt auch für Steuerberatungsgesell-
schaften, die in einem anderen (EU-)Mitglieds-

staat nach dortigem Recht zugelassen sind,
ohne in Deutschland als Steuerberatungs-
gesellschaft anerkannt zu sein (vgL BFH-Urt. v.

19.7.1994 -Vtt R 107/93, n.v.).

Mg OFD Düsseldort v.6.10.1994 - S 0821 A

- Sf 373, Steuer-Telex 94,706)

Wer in Kenntnis des Bevorstehens einer gericht-
Iichen Entscheidung eine Geschäftsreise in den
lran unternimmt, hat dafür Sorge zu tragen, daß
er für seinen Prozeßbevollmächtigten erreich-
bar ist oder, wenn dies nicht mögllch ist, gaß er
mit dem Prozeßbevollmächtigten Kontakt auf-
nehmen kann, um sich über den lnhalt der Ent-
scheid u n g u nd ei ne etwaige Rechtsm ittelf rist zu
informieren.
(BGH Beschl. v.19.12.1994 - ll ZR 174/94

-VersR 1995,810)

Nach der Neuregelung des S59a BRAO ist die
Sozietät zwischen einem Anwaltsnotar und
ei nem Wi rtschaftsprüfer zulässig.
(KG Berlin, Beschl. v. 9.11.1994 - Not 7/94,
n. rkr. - WPK Mitt. 1995, 53)

Der Dr. Otto Schmidt Verlag stellt eine fällige
Überarbeitung des Bauträgerrechts vor. Neben
den Gestaltungen der Bauträgerverträge wer-
den die Fondsgestaltungen, die Mitwirkung des
Notars und das Erschließungsrecht sowie die
städtebaulichen Verträge erörtert. Daneben
nimmt einen breiten Raum die Haftung der
finanzierenden Bank und der für die Beratung
und den Vertrieb zuständigen Bank ein. Einge-
hend erörtert werden Haftungsgefahren aus
der Treuhandschaft, für Prospektangaben und
für Baumängel. Die wichtigstön Notarkammer-
Rundschreiben sind abgedruckt.

Die Neuerscheinung ist interessant für Rechts-
anwälte, Notare, I n itiato ren, Tre u händer, Ste u er-
berate r u nd Wi rtschaftsprüfe r. (He rr Reith man n/
Meichsner/von Heymann: Kauf vom Bauträger
Z völlig überarbeitete Auflage 1995, Verlag Dr.

Otto Schmidt KG, 741 5, DIN A5, ISBN 3-504-
64856-2).

Gl Hinwerse
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gen des Bundesfinanzhofs ab 15.12.1983
hätte eingehen müssen, in denen die Ein-
schaltung eines gewerblichen Zwischenmie-
ters und -vermieters gemäß S42 AO als Gestal-
tungsmißbrauch zur Steuerumgehung bewer-
tet und deswegen der Vorsteuerabzug versagt
wurde (Urt.v. 15.12.1983: BFHE 140, 354-363-
369-375; Urt.v. 29.11. 1984,BSfB/ tt I9BS, 269 :
BB 1985, 511). Der Bundesfinanzhof hat dazu
ausgeführt, für die Abgrenzung einer zulässi-
gen von einer zu mißbilligenden Rechtsgestal-
tung sei maßgeblich, ob diese von verständigen
Parteien in Anbetracht des wirtschafilichen
Sachverhalts und Ziels gewählt werden würde
oder nicht; in Zweifelsfällen müsse deshalb für
rechtliche Gestaltungsformen, die vom Normal-
bild abweichen, dargetan werden, daß sie auf
vernünftigen Erwägungen beruhten, die dem
angestrebten wi rtschaftlichen Zweck an gemes-
sen seien (BFHE 140, 354, 362; BSIBI tt tgBS,
269, 270). Ei ne Stellu ngnah me zum Standpu nkt
dieser höchstrichterlichen Rechtsprechung ge-
hörte in eine erschöpfende Auskunft, die der
Klägerin als Entscheidungsgrundlage dienen
sollte. Zu Recht hatdas Berufungsgerichtfür un-
erheblich gehalten, ob der Klägerin - gemäß
der Behauptung der Beklagten - diese Urteile
bekannt waren, weil es darauf ankam darzule-
gen, welche Schlüsse daraus für das vorgese-
hene Venruertungsmodellzu ziehen waren. Nur
dann konnte sich die Klägerin einen umfassen-
den, für eine sachgerechte Entschließung erfor-
derlichen Gesamteindruck von den Chancen
und Gefahren der damit verbundenen Umsatz-
steueroption verschaffen.

c) Danach kann dahinstehen, ob - gemäß den
von der Revision beanstandeten Ausführungen
des Berufungsgerichts - die Auskunft der
Beklagten weitere Fehler enthält.

3. Entgegen der Ansicht der Revision hat das
Berufungsgericht zu Recht angenommen, daß
die geltend gemachten vertraglichen Schaden-
ersatzansprüche nicht gemäß SS68, Z2 Abs.1
StBerG verjährt sind.

Nach diesen Vorschriften hat die Veriährungs-
frist von drei Jahren mit der Anspruchsent-
stehung begonnen, also mit dem Eintritt des
behaupteten Schaden der Klägerin. Dieser war

noch nicht mit der Auskunft der Beklagten vom
15./17.7.1985 oder m it de r Garantiee rkläru n g der
Klägerin vom 23.7.1985 entstanden, wie die
Revision meint. Die fehlerhafte Auskunft der
Beklagten allein hatte noch keinen Vermö-
gensverlust der Klägerin zur Folge, sondern
begründete nur das Risiko eines Schaden
(vgl. 8GH2100,228,231 f ; 114,150,152 f :Gt gI,

171;119,69,70 ff :G\92,311). Dies gilt auch für
die Garantie, der der Aufsichtsrat der Klägerin
nach der rechtsfehlerfreien Feststellung des
Berufungsgerichts aufgrund der Auskunft der
Be klagten zu gesti m mt hat. Auf g ru n d d iese r Ver-
pflichtung hatte die Klägerin die Erwerber für
den Ausfall des Steuervorteils zu entschädigen,
falls die Umsalzsteueroption nicht anerkannt
wurde. Dieser Garantiefall ist erst eingetre-
ten mit den entsprechenden Bescheiden
des Finanzamtes, die Ende'1990/Anfang 1gg1-
aufgrund der Außenprüfung im Juli/August
1990 - ergangen sind. Diese Beurteilung des
Verjährungsbeginns entspricht dem Senatsurt.
v.3.12.1992 (IXZR 61/92, NJW 1993, fl39, fl41
: Gl 93, 79). Danach entsteht der Schaden,

,der sich aus einer Verpflichtung zur Erstattung
der Steuerschulden eines Dritten ergibt, regel-
mäßig nicht vor Erlaß des Steuerbescheids.
Ausnahmsweise wurde in jenem Falle der
Erstattungsschuldner schon mit seiner Ver-
pflichtung geschädigt, weil er darin auch eine
Sicherheitsleistung durch eine Bankgarantie
übernommen hatte, für die er fortlaufende Auf-
wendungen zu erbringen hatte. Ein solcherAus-
nahmefall liegt hier nicht vor.

Die Verjährung wurde spätestens unterbrochen
($5209, 217 BGB), indem der Schriftsatz der
Klägerin vom 3.3.1993, der die nunmehr maß-
geblichen Klageanträge enthielt, der Beklagten
bis zum 11.3.1993 zugestelltwurde,wie sich aus
deren Erwiderung von demselben Tage ergibt.

4. Entgegen der Ansicht der Revision entfällt
ein Mitverschulden der Klägerin gemäß 9254
Abs.2 BGB. Das Berufungsgericht hat aufgrund
des Schreibens der Beklagten v. 17.21985
rechtsJe h le rf rei festgestel lt, d iese habe damals
gewußt, daß die Klägerin eine - in diesem
Schreiben erwähnte -,,Garantieerklärung" zu-
gunsten der Erwerber im Rahmen des beab-
sichtigten Vermarktu ngsmodells abgeben sollte.
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Umfang der von der Klägerin erbetenen Aus-
kunft hatdie Beklagte in ihren beiden Schreiben

dargelegt. Nach den tatrichterlichen Feststel-

lungen hat die Beklagte erkannt, daß ihre Aus-
ku nft f ü r d ie Klägeri n von erhebl icher wi rtschaft-

licher und rechtlicher Bedeutung war und

Grundlage der Entscheidung sein sollte, ob die

Eigentumswohnungen in dem Erwerbermodell,

das eine Garantie der Klägerin zur Schadlos-
haltung der Erwerber bei Nichtanerkennung
der U msatzsteue roption vorsah, ve rwe rtet we r-

den sollten. Die Kenntnis der Beklagten, daß

eine solche Garantie Teil des Vermarktungs-
plans der l.T wan hat das Berufungsgericht

- entgegen der Verfahrensrüge der Revision -
rechtsfehlerfrei festgestellt aufgrund des
Schreibens der Beklagten v.127.1985 und der
Aussage des Zeugen Dr. K, - früherer Geschäfts-

führer der Beklagten -. Außerdem hatte die
Beklagte nach unbeanstandeter tatrichterlicher
Feststellung ein erhebliches wirtschaftliches
Eigeninteresse an einer Venruertung des Objekts

in dem vorgesehenen Modell,weil die Beklagte

darin lieuhänderin der Erwerber werden wollte
und sollte.

2. Die Revision wendet sich weiterhin vergeb-
lich gegen die Ansicht des Berufungsgerichts,
die Beklagte habe ihre Vertragspflicht verletzt,

weil die Auskunft unvollständig gewesen sei

und deswegen nicht die Schlußfolgerung im

Schreiben vom 17.7.1985 gestützt habe, nach

der vorgeschlagenen Erhöhung der Gewinn-
spanne des gewerblichen Zwischenmieters
bestehe das Risiko einer Nichtanerkennung der
Umsatzsteueroption nicht mehr.

a) Die Auskunft war schon unvollständig, weil

- darauf hat das Berufungsgerichtzu Recht hin-
gewiesen - die Beklagte die entscheidende
Frage, ob die Finanzbehörde in dervorgesehe-
nen Einschaltung der Klägerin als gewerbliche
Zwischenmieterin den Mißbrauch einer rechl
lichen Gestaltungsmöglichkeit gemäß S42 AO

sehen und deswegen den Enruerbern den Vor-

steuerabzug versagen könne (vgl. dazu BGH,

Urt.v. 2.7.1992 - lX ZR 268/91, WM 1992, 1738,

1741 : Gl 92, 311, insoweit nicht abgedruckt in
BGHZl19,69), im Kern dahin verkürzt hat, ob
die Klägerin als gewerbliche Zwischenmie-

terin eine Rohgewinnmarge von 100/o der
Endmiete erwirtschaftete. ln dem Schreiben

des Bundesministers der Finanzen vom
27.6.1983 (tV A 3-57198-21/83, BB 1983,1201),

das die Beklagte ihrer Auskunft zugrunde
gelegt hat, wird S42 AO als maßgeblicher
Bewertungsmaßstab herausgestellt und aus-
geführt, Anlaß zur Prüfung, ob ein Gestaltungs-

mißbrauch vorliege, sei immer dann gegeben,

wenn der Eigentümer mit der Zwischenvermie-
tung lediglich den Vorsteuerabzug erreichen
wolle und für die Zwischenvermietung wirt-
schaftliche odersonst beachtliche Gründe nicht
erkennbar seien. Nur als ein möglicher Anhalts-
punkt dafür wird in dem behördlichen Schrei-
ben der Fall erörtert, daß der Zwischenmieter
keine eigene wirtschaftliche Tätigkeit entfaltet;

dazu heißt es, dies könne insbesondere ange-
nommen werden, wenn mit der Anmietung und

Weitervermietung keine Gewinnchancen ver-

bunden seien. Lediglich in diesem Zusammen-
hang wird in diesem Schreiben -zu dervon der
Beklagten in den Vordergrund gerückten Frage

- ausgeführt, von der Prüfung, ob angemes-
sene Gewinnchancen des Zwischenmieters
vorliegen, könne abgesehen werden, wenn die

Rohgewinnmarge mindestens 10%o der End-

miete (ohne Nebenkosten) betrage. Da die

Beklagte ihre Auskunft auf diesen untergeord-
neten Gesichtspunkt konzentriert hat, ist darin -
gemäß der rechtsfehlerfreien Feststellung des

Berufungsgerichts - nicht genügend heraus-
gestellt worden, daß die Finanzbehörde
nach der ministeriellen Anleitung die Ein-
schaltung der Klägerin als gewerblicheZwi-
schenmieterin auch dann als Gestaltungs-
mißbrauch bewerten konnte, wenn diese
eine solche Gewinnspanne erzielte. lnfolge-
dessen hatte das im Schreiben vom 17.7.1985

zusammengefaßte Ergebnis der Ausku nft, nach

der vorgeschlagenen Gewinnverbesserung sei

das Risiko der Nichtanerkennung des gewerb-

lichen Zwischenmietverhältnisses nicht mehr
zu sehen, keine tragfähige Grundlage.

b) Das Berufungsgericht hat weiterhin im

Ergebnis zutreffend darauf hingewiesen, daß

die Beklagte in ihrer Auskunft auf die - nach

dem Erlaß des Bundesministers der Finanzen

ergangenen - einschlägigen Entscheidun-
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Da die Klägerin auf die unschlüssige Darlegung
eines Vertrauensschadens hätte hingewiesen
werden müssen fSS 739, 278 Abs. 3 ZPO), islihr
noch Gelegenheit zu geben, ihren Vortrag zu
ergänzen.

b) Es kann dahinstehen, ob das Berufungs-
urteil, soweit das unbezifferte Feststellungs-
begehren dem Grunde nach für gerechtfertigt
erklärt wurde, obwoh I dieses ei nem Grundurteil
unzugänglich ist (BGH, Urt.v.9.6.1994 - IXZR
125/93 a.a.O.1556 m.w.N.), gemäß der Ansicht
der Revisionserwiderung dahin ausgelegt wer-
den kann, daß dem Feststellungsantrag durch
Teilendurteil (S307 Abs. 1 ZPO) slallgegeben
wurde. Auch ein solches Urteil hätte keine trag-
fähige Grundlage, da ein Schaden der Klägerin
bisher nicht rechtsfehlerfrei festgestellt ist.

2. Die Revision beanstandetweiterhin zu Recht,
daß im angefochtenen Urteil die Berufung der
Beklagten gegen das Teilurteil des Landge-
richts zu rückgewiesen wu rde.

Bei der Verurteilung der Beklagten, an die
Klägerin 85,889,10 DM nebst Zinsen zu zahlen,
ist das Landgericht ausgegangen von dem
Vorbringen der Klägerin, sie habe an fünf
Wohnungserwerber im Wege einer vergleichs-
weisen Abgeltung von Ansprüchen wegen des
Ausfalls des Vorsteuerabzugs insgesamt
85.889,10 DM gezahlt; die einzelnen Vergleichs-
beträge hätten in der Regel der Hälfte des
Erwerberschadens entsprochen. Das Beru-
fungsgericht hat ausgeführt, die Berufung der
Beklagten sei sachlich nicht gerechtfertigt, und
hat dazu auf seine übrigen Erwägungen ver-
wiesen.

Es kann dahinstehen, ob,wie die Revision meint,
eine Begründung im Sinne des 9551 Nr.7 ZPO
fehlt. Erkennbar ist, welche rechtlichen Erwä-
gungen zum Rechtsgrund des Klageanspruchs
maßgebend waren. Das Berufungsgericht hat
ausgeführt, die Klage sei dem Grunde nach
gerechtferti gt, wei I d ie Klägeri n ei nen Schaden-
ersatzanspruch gegen die Beklagte wegen
schuldhafter Vertragsverletzung habe. Da aber
ein Schaden der Klägerin bisher nicht rechts-
fehlerfrei festgestellt wurde, kann das Urteil
auch insoweit keinen Bestand haben.

lt.

Da das Berufungsurteil danach auf Rechtsfeh-
lern beruht, ist es aufzuheben und die Sache zur
andenrueiten Verhandlung und Entscheidung
an das Berufungsgericht zurückzuverweisen
(55564, 565 Abs. 1 zPO).

Für das weitere Verfahren wird auf folgendes
hingewiesen:

1. Die Revision rügt erfolglos die tatrichterliche
Feststellung, daß die Beklagte ihre steuerrechl
lichen Auskünfte vom 15./17.71985 aufgrund
eines Vertrages mit der Klägerin erteilt hat.

Ein Auskunftsvertrag zwischen Geber und
Em pfän ger der Ausku nft kann stillschweigend
geschlossen worden sein, wenn diese für
den Empfänger erkennbar von erheblicher
Bedeutung ist und er sie zur Grundlage
wesentlicher Entschlüsse machen will; dies
gilt vor allem dann, wenn derAuskunftgeber
für die Erteilung der Auskunft besonders
sachkundig ist oder ein eigenes wirtschaftli-
ches lnteresse verfolsl (BGHZ 74, 103, 106;
BGH, Urt.v. 11.10.1988 - Xl ZR 1/88, WM 1988,

1828, 1829 m.w.N.). Entscheidend ist, ob die
Gesamtumstände mit Rücksicht auf die Ver-
kehrsauffassung den Rückschluß zulassen,
daß beideTeile nach dem objektiven lnhalt ihrer
Erklärungen die Auskunft zum Gegenstand ver-
traglicher Rechte und Pflichten gemacht haben
(BGH, Urt.v.11.10.1988 -XIZR 1/88 a.a.O).

Dies hat das Berufungsgericht aufgrund einer
möglichen - und naheliegenden - Auslegung
der beiden Schreiben der Beklagten in Verbin-
dung mit einer - unbeanstandeten -Würdigung
des Ergebnisses seiner Beweisaufnahme
rechtsfehlerfrei festgestellt. Danach sollte die
beklagte Steuerberatungsgesellschaft der Klä-
gerin auf vertraglicher Grundlage Auskunft
erteilen über die steuerlichen Auswirkungen
des - von der LT vorgeschlagenen - Konzepts
zur Verwertung der Eigentumswohnungen
nach dem Erwerbermodell, soweit es sich um
die Anerkennung der Umsatzsteueroption
unter Einschaltung der Klägerin als gewerb-
liche Zwischenmieterin und um die wirtschaft-
lichen Risiken für den Fall einer Nichtanerken-
nung handelte. Diesen Gegenstand und
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t.

1. a) Die Revision rügt mit Recht, daß das

Grundurteil nicht ergehen durfte, weil das Beru-

fungsgericht nicht rechtsfehlerfrei festgestellt

hat, daß die bezifferten Klageforderungen mit

hoher Wahrscheinlichkeit in irgendeiner Höhe

bestehen (vgl. BGHZ 111, 125, 133). Dalür genü-

gen nicht die Ausführungen des Berufungsge-
richts, die Klägerin habe Vermögensschäden
erl itten, wei I sie aufg ru nd ei ner feh lerhaften Aus-

kunft der Beklagten die Garantie zugunsten der

Wohnungserwerber abgegeben habe, aus der

die Klägerin in Anspruch genommen werde, Da-

ran ändert-entgegen derAnsicht der Revisions-

enruiderung - die rechtskräftige Verurteilung der

Klägerin zur Schadloshaltung der Erwerber S.

schon deswegen nichts, weil dieser Umstand

einen Klageanspruch betrifft, dessen Beschei-

dung sich das Landgericht vorbehalten hat.

Wegen einer Falschauskunft haftet die
beklagte Steuerberatungsgesellschaft, die
die Anerkennung der Umsatzsteueroption
nicht garantiert hat (vgl. dazu BGHZ116,209,

214),derKlägerin - nur-für den Nachteil, der
ihr durch das Vertrauen auf die Richtigkeit
und Vollständigkeit der Auskunft entstan-
den ist. Die Beklagte hat die Klägerin so zu stel-

len, wie diese bei pflichtgemäßem Verhalten

stünde (S 249 BG B ; vgl. BG H, Urt.v. 7. 5. 1991 - lX
ZR 188/90, WM 1991, 1303, 1305 : Gl 91, 223).

Entgegen der Ansicht der Revisionserwiderung

trägt insoweit nicht die Beklagte, sondern die

Klägerin die Darlegungs- und Beweislast, die
gemäß 5287 ZPO und durch den Anschein-

sbeweis erleichtert sein kann (BGHZ 123, 311,

313 ff; BGH, Urt.v.9.6.1994 - IXZR 125/93, ZIP

1994, 1 555, I 558 f : G I 95, 21, z.V.b. i n BG HZ 1 26,

217).

Die Revision macht zutreffend geltend, die Klä-

gerin habe bisher nicht schlüssig dargelegt,

daß sie durch ihr Vertrauen auf die Richtigkeit

und Vollständigkeit derAuskunft einen Schaden

erlitten habe, der bei pflichtgemäßem Verhalten

der Beklagten nicht eingetreten wäre. Nach

ihrem Vorbringen hätte die Klägerin, wenn die

Beklagte sie vertragsgerecht darauf hingewie-

sen hätte, daß die Anerkennung der Umsatz-

steueroption unsicher sei, nicht den Enruerbern

garantiert, sie für den Fall der Nichtanerken-
nung schadlos zu stellen. Zwar hätte die Kläge-

rin dann nicht die eingeklagten Verluste infolge
ihrer lnanspruchnahme aus der Garantie
gehabt. Nach dem bisherigen Sach- und
Streitstand ist aber nicht auszuschließen,
daß der Klägerin bei ordnungsmäßigerAus-
kunft der Beklagten ein gleicherVermögens-
nachteil aus der Venrvertung der Wohnungen

entstanden wäre. Dazu hat die Klägerin vorge-

tragen, sie hätte dann ihr Objekt nicht im Rah-

mein eines Enruerbermodells mit Umsatzsteuer-

option verwertet, sondern die Wohnungen an

Eigennutzer oder Kapitalanleger ohne zusätz-

liche Steuervorteile veräußern oder das Enruer-

bermodell ändern können, etwa durch Nach-

verhandlung der den Erwerbern zugesagten
Mieten oder einen Hinweis auf die Unsicherheit

der Umsatzsteueroption. Die wirtschaftlichen
Folgen aus einer solchen Verwertung ihres

Objekts hat die Klägerin jedoch nicht substan-
tiiert dargelegt, so daß nicht nachvollzogen wer-

den kann, ob sie dann - im Vergleich zu dem tat-

sächlich erzielten Erlös abzüglich der Aufwen-

dungen zur Entschädigung der Enruerber

wegen des ausgefallenen Vorsteuerabzugs -
keinen oder einen geringeren Vermögensver-

lust erlitten hätte.

Daran ändert - entgegen der Ansicht der Revi-

sionserwiderung - nichts, daß die Klägerin

Bezug genommen hat auf ihr Schreiben an

den Generalbevollmächtigten der WL. vom

28.6,1985; der darin errechnete ,,Mehrerlös von

DM 361.000'ider bei einerVerwertung durch die

LT. erwartet wurde, war u.a. davon abhängig,
daß die Erwerber bei Nichtanerkennung der

Umsatzsteueroption entschäd igt wurden. Nach

dem Vorbringen der Beklagten, das mangels

anderer tatrichterl icher Feststel I u n gen i m Revi-

sionsverfahren zugrunde zu legen ist, hätte eine
Veräußerung der Wohnungen ohne Steuervor-

teile unannehmbare Nachteile verursacht, weil

die hohen Preise nur im Erwerbermodell -
wegen des Auslaufens der Umsatzsteueroption
bis zum Ende des Jahres 1985 - hätten erzielt

werden kön nen ; Anderungen des Erwerbermo-
dells durch ein Nachverhandeln der den Erwer'

bern zugesagten Mieten hätten zur Unverkäuf-

lichkeit des Objekts geführt.

Mandatsniederlegung
- Mitteilungspflicht 95, 146

- rechtswidrige Weisung 95,124

Mandatsübernahme
- Ermittlungsp{licht 95,235

Mitarbeiter d. StB, WB RA

- Scheckweiterleitung durch - 95,17

Mitverschulden
- fehlerhaftes Kassenbuch 95, 13

- Kenntnis des Mandanten
: lnvestitionen, Steuerersparnis 95,226

- Verbandsmitteilungen 95, 259

- Zeitablauf 95, 30

- Zurechnung d. Verschuldens d. zweiten RA 95, 3

Nachbesserung
- Recht d, StB 95,17

- nach Wechsel d. StB 95,17

Nichtzulassungsbeschwerde
- durch Steuerberatungs-GmbH 95,2

Notar
- Amtspflicht
: zukünftiger Erbe 95,104

- Anderkonto
: Hinterlegungsanweisung, Anderung d. - 95, 20'1

- Belehrungspflichten
: Erschließungskosten 95,55
: über Versteuerung eines Spekulations-

aa..,inna OR tÄA
VVYVII ll lO vvt Lvv

- Rechtsmittel, u nterlassenes
: Erinnerungen, Mahnungen 95,104

- Schutzbereich des/S19 BNotO 95,104

-Tätigwerden, unverzögertes 95,.l04

Parteiverrat, S356 StGB

- Sozietät, Mandatsbeschränkung 95,77

- Strafsache 95' 64

- Vollmacht, Auslegung d. - 95,77

Praxiswert
- Nutzungsdauer 95,2

- Sozietätsgründung 95, 90

- Übertragung des - 95,2

Praxisveräußerung

- weitere Mitarbeit 95, 168

- weitere Tätigkeit 95, 194

Prospekthaftung
-Treuhänder 95,209

Prozeßkostenhilfe
- unterschrift 95'2

Prozessuale Fragen

- Vertagungsantrag, Attest 95,142
Prozeßvergleich

- Widerruf 95, 93

- Wiedereinsetzung? 95, 95

Prozeßvollmacht

- Widerruf, Vertretungsbefugnis 95, 90

Prüfungsauftrag
- Beratung vereinbar?

Prüfungspflicht
- ungefragte -
: Auftragsinhalt

Rechtsanwalt
- Beratungspflichten
: Beseitigung d. Erbrechts, $1933 BGB
: Erbvertrag, Rücktritt vom -
: Verjährungsprüfung
: Werkvertrag, Nichterf üllu ng

- Urkundenprozeß
: Besch leun igu n gsinteresse

Rechtsberatung / Rechtsbesorgung
- Geschäftsmäßigkeit

- durch Verbandsvertreter, Amtsgericht

Rechtsmittelauftrag
- Erfolgsaussichten

Rechtsprechungsänderungen
- Aussetzung, Vorauszahl u ngen

- Fristsache, Pflicht z. Weiterleitung

- Kuraufwend u ngen, Amtsarzt

Revision

- bei BFH statt FG

Revisionsbegründung

- Anforderungen an -
Schaden

- Betriebsumwandlung

- bei Familienunternehmen

- nach Fristversäumnis

- Kalkulationsschaden, USt

- Pachtnebenkosten, USt

- Sozialversicheru ngsbeiträge

- unrechtmäßiger Vermögensvorteil

- Zinsschaden/abstrakte Berech nung

Schuldnerverzeichnis
- d. stB

Sozietät
- Anwaltsnotar u. Wi rtschaftsprüfer

Steuerberaterprüfung
- berufspraktische Vorbildung

Steuerberatungsgesetz
- $46 Abs. 3 Nr. 2

Vermögensverfall

- $57a
: Anzeige, Tagespresse

- Buchhalter

- Betriebswirt

StB-GmbH
- ausländische

Steuerberater
- ausländischer -
- gewerbliche Einkünfte

95,263

95,65

95,58
95,58
95,16
95,69

95,21

95,64
95,90

95,143

95,220
95,220
95,194

95,246

95,240

95,229
95,229
95,146
95,37
95,91

95,259
95,82
95,30

95,144

95,264

95,90

95,144

95,206
95,90,142

95,142

95,64

95,264
95,168

Gl-11/95



Gt-11/95

Steuerberatungsvertrag
- Auflösung des -: Mitteilungspflicht

- lnhalt d. -
- Laufzeit d. -
: Jahreshonorar

- Nachbesserungsrecht

- Pflicht z. Steuerzahlung?

Steuergesetze
- Verfassungswidrigkeit

Steuerhaftung
- d. GmbH-Geschäftsführers
: StB-Verschulden

Steuerhinterziehung
- Körperschaftsteuer

- Vorsatz

Steuerschuld
- Zahlung d. -
: Verantwortungsbereich d. StB?

Steuerzahlung
- durch Steuerberater?

Streitgenossenschaft
- Rechtskraft

Telefax

- Ausdruck im Empfangsgerät

- Fristlöschung

- Funktionsfähigkeit b. Justizbehörde

- Zugangsnachweis
: OK-Vermerk, Sendebericht

Treuhänder
- Haftungsbegrenzung
: unmittelbarer Schaden

- Prospekthaftung d. -
- Verjährung von Regreßansprüchen
: Rechtsanwalt, $51a BRAO
: Steuerberater, S68 StBerG

Umdeutung
- NZB in Revision

Umsatzsteuer
- Optionsschaden

- Pachtumlagen, Schaden

- Rechnungsberichtigung

- Steuerausweis, unberechtigter

$14 Abs. 3

- tatsäch I iche Verständigu n g

Umwandlung

- konsolidierte Schadenbetrachtung

Unterbrechung der Verjährung
- FG-Klage

Unterschrift
- Klageschrift

- PKH-Antrag

Urkundenprozeß

- Aktenbeiziehung 95,21
- Beschleunigungsinteresse 95,2i

Verdeckte Gewinnausschüttung
- Fehlbuchungen, Scheckvenvendung 95,13

- Selbstkontrahierungsverbot 95, 39

Verfassungsmäßigkeit
- d. Steuergesetze 95,30

Vergleichsverwalter
- Honorarschuldner f . Bilanz? 95, 102

Veriährung (S5l BRAO)

- Sekundäranspruch
: neuer RA 95,29

- Verjährungsbeginn
: Fristablauf 95,3,27
: Kosten d. Vorprozesses 95,28
: Wiedereinsetzung 95, 28

Verjährung (S68 StBerG, S51a WPO)

- Bautreuhänder 95,10
- Belehrungspflicht über eigene Fehler und

u nd Verjäh ru ngsvorsch rift, Seku ndäranspruch
: Anlaß für - 95, 134
: Mandatsende, neuer Steuerberater 95, 169

- Verjährungsbeginn
: Bekanntgabe d. Steuerbescheides 95,169
: Bestandskraft d. Steuerbescheides 95, .,169

: Betriebsaufgabe, verzögerte 95, 134
: Fristablauf 95,3
: Prozeßfehler 95, 169
: Teilschaden 95,220

Verjährung (SS839, 852 BGB)

- Unterbrechung der -
: FG-Klage 95,222

Verletzung d. allgem. Persönlichkeitsrechts
- Bilanzveröffentlichung 95, 39

Verschwiegenheit
- Abtretung d. Honorarforderung 95, 168

- Einsicht in Geschäftsbücher 95, 168

- Entbindung von -
: Konkurs der GmbH 95,255

Versicherungsschutz
- Bindungswirkung d. Haftpflichturteils 95, 150

- sog.Voraussetzungs-ldentität 95, 150

- Konkursverwalter 95,20
- wissentliche Pflichtverletzu n g
: Darlegungslast

Versorgungswerk, Rechtsanwälte
- Pflichtm itgl iedschaft
: geringfügige Beschäftigung 95, 64

Vertagungsantrag
- Attest 95,142

Verwaltungsakt
- Wiederholung eines - 95, 46

95,146
95,65
95,80
95,80
95,17
95,26

95,30

95,100
95,246

95,26

95,17

95,199

95,2
95,2

95,254

95, 117

95,183
95,209

95,214
95,10

95,246

95,35
95,91

95,146

95,142,146
95,142

95,229

95,222

95,246
95,2

95,168
95,168

Zwischenmietverhältnisses sehr gering. Wir
hoffen, sehr geehrter Herr Dr. E., daß Sie anhand
unserer Überlegungen in lhrer Entscheidungs-
findung unterstützt werden. Wir würden uns
sehr freuen, bei der Realisierung dieses Projek-
tes mit lhnen zusammenarbeiten zu dürfen.

,,ln Ergänzung" dieser Mitteilung schrieb die
Beklagte am17.71985 dem zuständigen Sach-
bearbeiter der W. L. für das Projekt der Klägerin
u.a. folgendes:

Die von derl gegenüber der LT bzw. deren Kun-
den geforderte Freistellungserklärung für den
Fall des Scheiterns der Umsatzsteuer-Option ist
für die Beurteilung des gewerblichen Zischen-
mietverhältnisses unschädlich. Eine Garantie-
erklärung dieser Art ist nicht anders zu beurtei-
len als eine verschärfte Prospekthaftung und
läßt hinsichtlich der Beurteilung des gewerb-
lichen Zwischenmietverhältnisses keinerlei
Überlegung zu. Ebenso hat diese Garantie-
erklärung keinerlei Auswirkungen auf die ein-
kommensteuerliche Anerkennung der Wer-
bungskosten.

Zusammenfassend möchten wir festhalten, daß
unter Berücksichtigung der von uns vorge-
schlagenen Mietreduzierung nach unserer Auf-
fassung und unseren Erfahrungen im Rahmen
der zahlreichen Betriebsprüfungen in unserem
Hause wir das Risiko der Nichtanerkennung
des gewerblichen Zwischenmietverhältnisses
nicht mehr sehen.

Wir hoffen, sehr geehrter Herr 8., daß wir lhre
letzten Bedenken in dieser Hinsicht ausräumen
konnten...

Nachdem der Aufsichtsrat dem Vorhaben der
Klägeri n zu gesti m mt hatte, tei lte d iese der LT am
23.7.1985 folgendes mit:

,,wir bestätigen lhnen wunschgemäß, daß auf
der Grundlage der bisherigen Konzeption eine
vorläufige USt.-Prüfung des o.a. Objekts bereits
erfolgt ist und mit positivem Ergebnis abge-
schlossen wurde, so daß insoweit die Voraus-
setzungen für die Anerkennung der USt.-Option
gegeben sind.

Sollte wider Erwarten die Anerkennung nicht
erfolgen, verpflichten wir uns, den lnvestoren
dadurch entstehende Schäden zu ersetzeni'

Die Eigentumswohnungen der Klägerin wur-
den in dem vorgesehenen Erwerbermodell
durch die LT veräußert; die Beklagte war Treu-
händerin der Erwerber.

Nach einer Außenprüfung im Juli/August 1990
erhielten die Erwerber Ende'199O/Anfang 1991

Bescheide des Finanzamtes, in denen die
Umsatzsteueroption nicht anerkannt wurde,
weil die Einschaltung der Klägerin als gewerb-
liche Zwischenmieterin ein Gestaltungsmiß-
brauch gemäß S42 AO sei. Daraufhin verlang-
ten die Erwerber von der Klägerin einen Scha-
denausgleich, den diese nach ihrer Behaup-
tung bisher in Höhe von etwa 1,3 Mio. DM ge-
leistet hat. Diesen Schaden solldie Beklagte ihr
ersetzen.

Das Landgericht hat durch Teilurteil der Zah-
lungsklage gegen die Beklagte in Höhe von
85.889,10 DM nebst Zinsen stattgegeben, den
Klageanspruch auf Freistellung von Ersatzan-
sprüchen bestimmter Enverber abgewiesen
,,mit Ausnahme des Freistellungsbegehrend ...
des Dr. S. in Höhe von 27.846 DM" und den
Antrag auf Feststellung einer Schadenersatz-
pflicht der Beklagten wegen der Nichtanerken-
nung der Umsatzsteueroption abgewiesen. Mit
ihrer Berufung hat die Klägerin Ersatz weiterer
Zahlungen an die Erwerber in Höhe von
1.352.386,24 DM, Freistel I u n g vo n ei n e m Ersatz-
anspruch des Enruerbers Sch. in Höhe von
24.194,86 DM, Feststel I u n g ei ner Ersatzpf I icht
der Beklagten bezüglich der Steuernachteile
fünf weiterer Enrverber und Ersatz von Anwalts-
und Steuerberaterkosten in Höhe von 590.789
DM begehrt. Das Oberlandesgericht hat durch
Teil- und Grundurteil ausgesprochen, daß die
Klage dem Grunde nach gerechtfertigt ist;

außerdem hat das Oberlandesgericht die Beru-
fung der Beklagten gegen das Teilurteil des
Landgerichts zurückgewiesen. Mit ihrer Revi-
sion verfolgt die Beklagte weiter ihren Antrg, die
Klage abzuweisen.

Aus den Gründen:

Die Revision führt zur Aufhebung des Beru-
fungsurteils und Zurückverweisung der Sache.
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oder durch die Ausgabe eines Protokolls
über etwaige Fehlermeldungen erfolgen.

2. Derartige Kontrollen sieht die Organisation
des Prozeßbevollmächtigten der Klägerin nicht
vor. Die tägliche Datensicherung ist kein geeig-

netes Mittel, um festzustellen, welche Eingaben

von dem Programm nicht ausgeführt worden
si nd ; d ie Datensicheru ng erfaßt n u r Datensätze,

die von dem Programm ausgeführt wurden.

Anmerkung:
Der BGH-Beschluß ist in mehrfacher Hinsicht
von Bedeutung:

1. Neben dem EDV-Frislenkontrollbuch bedarf
es nicht eines manuell geführten Fristenkalen-

ders.

2. Jede Fristeneingabe muß durch einen Aus-
druck festgehalten und kontrollierbar sein;
zumindest muß durch Ausgabe eines Fehler-
protokolls festgehalten werden, welche Einga-

ben nicht erfaßt wurden.

Rechtsanwälte, Steu erberate r u nd Wi rtschafts-
prüfer sollten ihre Büroorganisation bei elektro-
nischer Frisienkontroiie an cier BGä-Entschei-
dung ausrichten.

- fehlerhafte Auskunft

-Verjährung S68 StBerG
(BGH, Urt.v.16.2.1995 - IXZR 15/94)

Leitsatz:

Tatbestand:

Die Klägerin, deren Geschäftsanteile u.a. von

der W.L. (im folgenden: WL) gehalten werden,
verlangt von der Beklaglen, die bis 1991 unter

anderer Firma als Steuerberatungsgesellschaft
tätig wat Schadenersalz, weil diese für den
Fehlschlag einer Umsatzsteueroption im Rah-
men ei nes Enruerbermodel ls verantwortl ich sei.

lm Jahr 1985 wollte die Klägerin 47 Eigentums-
wohnungen in K. durch die LT Finanz- und Wirt-
sch aftsberatu n gsgesel lschaft m bH (fortan : LT.)

veräußern. Diese bestand gegenüber der Klä-
gerin darauf, daß bei einer steuerbegünstigten
Vermarktung die Erwerber, die ihreWohnungen
der Klägerin als gewerbliche Zwischenmieterin
überlassen sollten, von dieser bei Nichtaner-
kennung der Umsatzsteueroption entschädigt
werden sollten; als Treuhänderin im Rahmen

des Erwerbermodells schlug die LT die
Beklagte vor. Am 15.7.1985 legte die Klägerin

ihrem Aufsichtsrat ein Schreiben der Beklagten

an die Klägerin von demselben Tage vor und

bat, dem Vorhaben zuzustimmen. Dieses

Schreiben wurde wie folgt eingeleitet:

,,Beurteilung der Risiken der Umsatzsteuerop-
tion für das Erwerbermodell,R.-R.K:

Sehr geehrter Herr Dr. E.,

Sie haben uns darum gebeten, zur Anerken-
nung des gewerblichen Zwischenmietverhält-
nisses und damit der Umsatzsteueroption beim

o.g. Erwerbermodell Stellung zu nehmen und

die wirtschaftlichen Risiken für den Fall einer
Nichtanerkennung aufzuzeigen. Dieser Bitte

kommen wir gerne nach.

Nach Ausführungen zur,,Gewinnmarge auf der
Ebene des gewerblichen Zwischenmieters"
u nd den wi rtschaft I ichen Risi ken bei ei ner Aber-
kennung der Umsatzsteueroption schloß das
Schreiben mit folgender,,Empfehlung":

Um der T als gewerblichem Zwischenmieter
von vornherein eine Rohgewinnmarge sicher-
zustellen, empfehlen win die Garantiemiete um

0,60-0,80 DM/qm/Monat zu reduzieren. Bei

entsprechend reduzierten Anfangsmieten und
g le i chzeiti ge r Verei n baru n g vo n Staffe I m ietve r-

trägen ist das Risiko der Nichtanerkennung des

Vertrauenssch aden

Leitsatz (d.Red.):
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Fristenkalender per EDV

- Fristenkontrolle

- Ausdruck oder Fehlerprotokoll

- Anmerkung
(BGH, Beschl.v. 23.3.1995 - VIIZB 3/95)

Leitsätze:

Aus den Gründen:

2. Am 1.11.1994 hat die Klägerin mit folgender
Begründung Wiedereinsetzung gegen die Ver-

säumung der Berufungsbegründungsfrist in

den vorigen Stand beantragt:

lhr Prozeßbevollmächtigter habe die für die Ein-
tragung und Kontrolle der Fristen zuständige
Büroangestellte D. angewiesen, als Ablauf
der Frist zur Begründung der Berufung den
17.10.1994 in die EDV-Anlage neu einzugeben,
nachdem er festgestellt hatte, daß es sich bei
dem Rechtsstreit um keine Feriensache han-
dele und deshalb die zunächst auf den
15.8.1994 notierte Frist gegenstandslos sei. Die

Notierung der neuen Frist in der EDV-Anlage sei

unterblieben, weil Frau D. die erste Frist vom
15.8.1994 nicht im Computer gelöscht habe.
Der Computersei dahin programmiert, daß er in

derselben Sache keine weitere Fristnotierung
annehme, solange die vorherige Frist nicht

gelöscht sei. Statt dessen zeige er an: ,,Gleiche
Datensätze nicht erlaubti' Zugleich ertöne ein

Hupton. Diese Anzeige des Computers habe
Frau D. übersehen, bei der es sich um eine
geschulte und zuverlässige Bürokraft handele.
Regelmäßige Kontrollen hätten ergeben, daß
Frau D. die Fristeneingabe in den Computer seit
über dreiJahren sorgfältig und fehlerlos geführt

habe.

Das Berufungsgericht hat der Klägerin die Wie-
dereinsetzung mit der Begründung versagt, ihr
Prozeßbevollmächtigter habe keine ausrei-
chenden Kontrollvorkeh ru ngen dafür geschaf-

fen, daß fehlerhafte Dateneingaben in die EDV-

Anlage sofort erkannt würden. Der ProzeBbe-
vollmächtigte der Klägerin hätte durch entspre-
chende Organisation gewährleisten müssen,

daß die erfolgreiche Eingabe der Daten durch
einen sofortigen Ausdruck oder durch eine wei-
tere geschulte Mitarbeiterin überprüft werde.
Dagegen wendet sich die Klägerin mit ihrer

sofortigen Beschwerde.

lt.

Das Rechtsmittel ist zulässig, es hat jedoch kei-
nen Erfolg, Die Versäumung der Berufungs-
begründungsfrist beruht auf einem Organisa-
tionsverschulden des Prozeßbevollmächtigten

der Klägerin.

1. Die Fristenkontrolle im Wege der elektro-
nischen Datenverarbeitung erfordert im
Hinblick auf die spezifischen Fehlermög-
lichkeiten bei der Eingabe der Datensätze
spezielle Kontrollmaßnahmen, die gewähr-
leisten, daß eine fehlerhafte Eingabe recht-
zeitig erkannt wird. Die Kontrolle ist nur dann
ausreichend, wenn sie sicheren Aufschluß dar-
übergibt,ob die Eingabevon Fristen oderderen
Anderung von dem für die Fristenkontrolle vor-
gesehenen Programm ausgeführt worden ist.

Eine hinreichende Kontrolle wird nicht dadurch
gewährleistet, daß die Eingabe von Datensät-
zen durch eineweitere geschulte Kraft überprüft
wird; es muß vielmehr überprüft werden, ob die
eingegebenen Daten von dem Programm aus-
geführt worden sind. Eine derartige Kontrolle
kann etwa durch eine Ausgabe der eingege-
benen Einzelvorgänge über einen Drucker
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Verschärfung der vGA-Rechtspreelrung

Bei der Beurteilung der Angemessenheit einer

Gewinntantieme istvon der Höhe derangemes-

senen Jahresgesamtbezüge auszugehen, die

die GmbH bei normaler Geschäftslage ihrem

Geschäftsführer zu zahlen in der Lage und

bereit ist. Die Jahresgesamtbezüge sind in ein

Festgehalt (in der Regel mtndestens 75 v.H.)

und in einem Tantiemeteil (in der Regel höch-

stens 25 v. H.) aufzuieilen. Der variable Tan-

tiemeieil isl in Relation zu dem erwarteten

Durchsch nittsgewin n auszud rücken.

Die Bundessteuerberaterkammer hat sich mit

einer Eingabe vom 23.8.1995 an den BMF für

eine Übergangsregelung eingesetzt.

(BFH, Urt.v. 5.10.1994 - I R 50/94)

Wiedereinsetzung / Frist-
Yersäumnis / Revisionseinlegung
beim BFH, statt beim FG

1. Wird die Revision entgegen $120 Abs.'1 Satz

I FGO nicht beim FG, sondern beirn BFH einge-

legt, ist die Revisionsfrist nicht gewahrt (stän-

dige Rechtsprechung).

2. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ent-

fäilt, da der Prozeßbevollmächtigte die Fristver-

säumnis verschuldet hat. Auf eine Mitverantuvor-

tung des BFH an der Fristversäumnis kann er

sich nicht berufen (Anschluß u.a. an BFH'

Beschlußv.9.1.1992 - tXR 23/90, BFH/NV1993,

s66).

3. Die - hilfsweise begehrte - Umdeutung der

zuvor mit Erfolg eingelegten Nichtzulassungs-

beschwerde in eine Revision ist nach ständiger

Rechtsprechung nicht möglich.
(BFH-Beschl.v. 13.7.1994 - Vlll R 23/94

- BFH/NV 1995,231)

Untercchrift / Klageschrift /
Wahrung der Schriftform,
s64 FGO

Für die Wahrung der Schriflform bei der Klage-

erhebung (S64 FGO) reicht es aus, wenn die er-

forderliche eigenhändige Untersch rift charakieri-

stische Merkmale au{weist, individuell gestaltet

ist und die ldentität des Unterzeichnenden aus-

reichend klarstellt. Es ist nicht erforderlich, daß

der Name voll ausgeschrieben und lesbar ist.

(BFH-Urt.v. 19. 4.1994 - Vl I I R 22/93

- BFH/NV 1995,222)

GmbH-Geschäft sf ührer I Hafi ung
für Beraterverschulden? i

Dem Geschäfisführer einer GmbH als Haftungs-

schuldner kann ein Verschulden des steuerli-

chen Beraters der GmbH beider Fertigung von

Steuererklärungen nicht zugerechnet werden.

Trifft ihn persönlich kein Auswahl- oder Über-

wachungsverschulden und hat er keinen Anlaß,

die inhaltliche Richtigkeit der von dem steuer-

lichen Beraler gefertigten Steuererklärung der

GmbH zu überprüfen, so haftet er nicht für

Steuerverkü rzu n gen, d ie auf feh lerhafte n Steue r-

erklärungen beruhen.
(BFH, Utt.v.30.8.1994 -Vll n rcl/92

- LEXinform 0126277)

Abhandenkommen der
Klageschrift/Frist/
Bedingte Klageerhebung

.1. Wird die Klageschrift fristgerecht in den

Hausbriefkasten des FA eingelegt, ist die Klage-

frist auch gewahrl, wenn der Schrifisatz später

abhanden kommt.

2. Soll das FA einen bei ihm angebrachten

Schriftsatz nur dann als Klage ansehen, wenn

es trotz der vorgelegten weiteren Unterlagen an

seiner Auffassung festhalten sollte, ist der

Schriftsatz als unzulässige bedingte Klage zu

beurteilen.
(BFH - Beschl.v. 1 B. 1. 1 994 - lX B 1 26/93

- BFH/NV 7994, 871)
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